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durch die Unterzeichnung der Charta die Klimaziele des Landes Hessen auf kommunaler Ebene 

umzusetzen. Darüber hinaus stellt sich Einhausen der Verpflichtung, das selbstgestellte Ziel, nach 

Möglichkeit schon bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein.  

 

Die Gemeinde Einhausen verpflichtet sich eine CO2-Startbilanz zu erstellen, um die Potentiale zur 

Minderung von THG-Emissionen zu identifizieren und auf deren Grundlage Maßnahmen abzuleiten. 

 

Nach Vorgabe der Charta werden im ersten Schritt einige in Einhausen bereits durchgeführte 

Maßnahmen vorgestellt und auf deren Klimarelevanz untersucht. Die Gemeinde Einhausen hat in 

den vergangenen Jahren das Rathaus und die Sporthalle energetisch saniert und licht- und 

tontechnische Anlagen modernisiert. Der Bereich der Straßenbeleuchtung wurde ebenfalls 

betrachtet, da diesem ca. 40 % des elektrischen Energieverbrauchs der Kommune zugerechnet 

werden kann.  

Die Maßnahmen wurden im Vorher-Nachher-Vergleich dargestellt, um den Einfluss und die Effizienz 

der Maßnahme bezüglich des Energie- und CO2-Einsparpotentials hervorzuheben. Die energetische 

Sanierung des Hallenbades wurde nicht betrachtet, da diese Maßnahme bereits mehr als 13 Jahre 

zurückliegt.  

Im weiteren Verlauf werden die Beschlüsse zum Beitritt des Bündnisses αHessen Aktiv ς Die Klima ς 

Kommunenά zitiert ǳƴŘ ŘƛŜ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ tƻƭƛǘƛƪΣ ōƛǎ ȊǳƳ WŀƘǊ нлно αƴŀŎƘ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘά 

klimaneutral zu sein, vorgestellt.   

Darauffolgend werden energiewirtschaftliche Begriffe erklärt, um diese besser in den 

Gesamtzusammenhang des Berichtes einordnen zu können. Diese Erklärungen sollen helfen bereits 

vergangene Energiepreisentwicklungen, durch geopolitische Entscheidungen aber auch 

energiepolitische Beschlüsse, zu verstehen. Durch die Darstellung der von vom BMWK geplanten 

Maßnahmen und Ziele, sowie der Darstellung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, sollen 

eventuelle, zukünftige Entwicklungen antizipiert werden, um entsprechende Maßnahmen und 

Entscheidungen zu treffen. 

Die in der Vergangenheit bereits gefassten Beschlüsse, aber auch die aktuellen Diskussionen und 

Referentenentwürfe werden in eine Art Forecast zusammengefasst, um die Aussichten und 

Entwicklungen der Jahre 2030 bis 2045 zu prognostizieren. Natürlich gibt es keine Sicherheit des 

Eintritts dieser Überlegungen, jedoch können durch bereits verabschiedete Gesetze konkrete 

Eckdaten definiert werden.  

 

Da die Startbilanzierung auf dem Prinzip der ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αBilanzierungs-Systematik Kommunalά 

(BISKO) aufbaut, wird diese auf Grundlage der endenergiebasierten Territorialbilanz kurz umrissen 

und erklärt. 

Dem gegenüber werden die vom Netzbetreibers erhobenen Daten, sowie die tatsächlichen 

Zählerwerte gestellt und eingeordnet. 

 

Auf Grundlage der Energie- und THG-Bilanz, aber auch diverser politischer und wirtschaftlicher 

Entscheidungen, sowie den aktuellen technischen Sachständen, wurden Maßnahmen ausgearbeitet. 

Im zweiten Teil des Berichtes werden diese Maßnahmen nach den Faktoren des Energie- und 

Treibhausgas-Einsparpotentials, aber auch der monetären Einsparmöglichkeiten bewertet und 

ausgearbeitet. Die Faktoren der Klimarelevanz finden neben der Umsetzbarkeit und 

Wirtschaftlichkeit ebenso Anklang, wie die Signifikanz für Bürger und Kommune. Ebenso können 



weiche Faktoren hinzugerechnet werden, die zwar keinen unmittelbar messbaren Einfluss besitzen, 

jedoch sensibilisierend auf den Bürger und die Politik wirken. 

Im weiteren Verlauf werden Maßnahmen, Projekte und Ideen erwähnt, die zukünftiges Potential 

besitzen, jedoch noch nicht ausgearbeitet wurden. Informationen zu den Projekt-Ideen wurden 

gesammelt und sollen im Fortschreiben des Dokumentes weiter vervollständigt werden, um zur 

Umsetzung beizutragen.  

 

Bereits umgesetzte Maßnahmen sollen in einem fortlaufenden Optimierungsprozess bewertet 

werden, um nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Energie- und CO2-Einsparungen, sowie 

monetäre Ersparnisse sollen in der Berichtsführung dauerhaft fortgesetzt und so der Öffentlichkeit 

transparent zur Verfügung gestellt werden. 

 

Der Bereich der Maßnahmenentwürfe behandelt im ersten Augenblick lediglich Überlegungen und 

mögliche Maßnahmen, die zur kommunalen Klimaneutralität beitragen sollen. Es wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass die erwähnten Maßnahmen in diesem Bericht nur oberflächlich erläutert 

werden. Je nach Investitionsvolumen werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen bis hin zu Gutachten 

von Planungsbüros in entsprechendem Umfang durchgeführt, wobei mehrere Szenarien 

berücksichtigt und bewertet werden.  

 

5ƛŜǎŜǊ YƭƛƳŀŀƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴ αƭŜōǘά ǳƴŘ ǿƛǊŘ ƛǘŜǊŀǘƛǾ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘ ǳƴŘ ōŜǿŜǊǘŜǘΦ {ƻƳƛǘ ǎƻƭƭŜƴ ǎƛŎƘ ŅƴŘŜǊƴŘŜ 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen, technische Neuerungen aber auch neue Erkenntnisse aus der 

Wissenschaft in den Maßnahmen berücksichtigt und abgebildet werden. Eine nachhaltige 

Verwendung der Materialien soll im Einklang mit der Natur und Umwelt erfolgen.  
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Vorbemerkung / bisherige Aktivitäten 
 

Grundlegend können die bereits getätigten Anstrengungen im Klimaschutz in folgende Bereiche 
unterteilt werden.  
 

¶ Energetische Sanierungsmaßnahmen im kommunalen Gebäudebestand 

o Energetische Sanierung und Ausbau Dachgeschoss im Rathaus 

o Modernisierung der Sporthalle ς Lichttechnik, HKL und WDVS 

 

¶ Effizienzsteigerung im Bereich der Bestandsgebäude und Straßenbeleuchtung 
o Umrüstung der LED-Leuchtmittel im Bereich der Straßenbeleuchtung 

 

¶ Verwendung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zur Versorgung des Hallenbades, 

Hallenbadwohnungen, Grundschule, Mehrzweckhalle, sowie des Rathauses 

Ĕ Diese Maßnahme besitzt eine hohe Signifikanz in Bezug auf die THG-Einsparung, wird 

jedoch in diesem Bericht nicht behandelt, da die KWK schon im Jahr 2000 eingeführt 

wurde. Energetische Sanierungsmaßnahmen im kommunalen Gebäudebestand 
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Energetische Sanierung und Ausbau Dachgeschoss im Rathaus 
 

Durch den erhöhten Platzbedarf und die Vergrößerung des Personalstamms wurde das Dachgeschoss 

ausgebaut (2018). Im Zuge des Dachgeschossausbaus wurde eine energetische Sanierung in diesem 

Bereich durchgeführt. Neben mehreren Dachfenstern wurden Gauben eingebaut, um das oberste 

Stockwerk begehbar zu machen und aufgrund von Komfort und Ergonomie Tageslicht in die Räume 

einzubringen.  

 

  

 

  

Abbildung 1: Abrissarbeiten im Dachgeschoss im Jahr 2018 

Abbildung 2: Durchbruch zum Dachgeschoss im Jahr 2018 
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Abbildung 4: Trockenbau mit ersten Elektro-Installationen II im Jahr 2018 

Abbildung 3: Trockenbau mit ersten Elektro-Installationen im Jahr 2018 
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Abbildung 5: Energieverbrauch Strom und Heizwärme [kWh] im Rathaus 

 

Der Stromverbrauch ist im Zeitraum 2011 bis 2020 leicht gesunken. Durch die sukzessive Umrüstung 

auf Energiesparlampen konnte der Energieverbrauch bereits in den Jahren 2012 bis 2018 

kontinuierlich gesenkt werden. Die zunehmende Digitalisierung wirkt sich dagegen negativ auf den 

Energieverbrauch aus, da Anforderungen der Vernetzung und Redundanz in Serversystemen und 

Telekommunikationsanlagen die Grundlast ansteigen lassen. Durch den Ausbau des Dachgeschosses 

im Jahr 2018 wurde das Gebäudevolumen und damit auch das zu beheizende Gebäudevolumen 

vergrößert. Jedoch ist schon im Jahr 2014 ein Anstieg im Heizwärmebedarf zu erkennen, dies kann 

auf Veränderungen im Bereich des BHKW zurückzuführen sein. Durch die differenzierte Versorgung 

von Hallenbad, Hallenbadwohnungen, Schulgebäude, Mehrzweckhalle und Rathaus sind diese 

Bereiche mit unterschiedlichen Vorlauf-Temperaturen zu beheizen. Die Heizkurve des BHWK muss 

entsprechend der benötigten Heizleistung abgestimmt sein, dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass 

ein Verhältnis von Heizleistung zu Stromerzeugung nach technischen Vorgaben einzuhalten ist. 

Durch energetische Effizienzmaßnahmen ist die Wärmeabnahme in den vorgenannten Bereichen 

rückläufig, damit sinkt der Wirkungsgrad des BHKW und äußert sich in einem erhöhten relativen 

Heizwärmebedarf, da der optimale Arbeitspunkt des BHKW unterschritten wird. Eine optimale 

Auslastung wird erreicht, wenn die Spreizung ς also die Differenz ς zwischen der Vorlauf- und der 

wǸŎƪƭŀǳŦǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ αƎǊƻǖά ƛǎǘ ǳƴŘ ŘƛŜ ²ŅǊƳŜŀōƎŀōŜ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘ ƛƴ ŘŜƴ IŜƛȊƪǀǊǇŜǊƴ ǎǘŀǘǘŦƛƴŘŜǘΦ  

Weitere mögliche Gründe für einen Anstieg des Heizwärmebedarf können ein Anstieg des 

Personalspiegels im Rathaus, aber auch die Errichtung einer Aufzugsanlage mit Kamineffekt sein.  

Der Heizwärmebedarf sollte weiter untersucht werden und auch das Zusammenspiel der Akteure 

Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb Kreis Bergstraße, Entega, sowie Fa. Herbert GmbH & Co. 
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Modernisierung der Sporthalle ς Lichttechnik, HKL und WDVS (2015/2016) 
 

 
Abbildung 6: Defekter Hallenboden und Dachkonstruktion im Jahr 2014 

 

 

Abbildung 7: Unsaniertes Hallendach ohne PV im Jahr 2014 
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Abbildung 8: Modernisierte Lichttechnik und Bodenbelag (2017) 

 

Abbildung 9: Energetisch sanierte Dachfläche und PV-Aufständerung mit 72 kWpeak (2017) 
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Moderne Lichttechnik und Beleuchtungssteuerung in der Sporthalle 
 

Durch die Beleuchtungssteuerung kann die in der Decke verbaute LED-Technik gedimmt und nach 

Bedarf gesteuert werden. Durch die mögliche Steuer- und Regeltechnik konnte die benötigte 

Energiemenge signifikant gesenkt werden. 

 

 

Der Stromverbrauch ist bis zum Jahr 2013 annähernd konstant geblieben und hat sich in den Jahren 

2014 und 2015 erhöht. Dies kann auf die Aufstellung der Wohncontainer zu Unterbringung 

Geflüchteter zurückzuführen sein. Im Jahr 2016 ist ein Abfall des Stromverbrauchs auf 

α±ƻǊƪǊƛǎŜƴƴƛǾŜŀǳά erkennbar. Der Umbau der Sporthalle in den Jahren 2017 und 2018 äußerte sich 

mit einem weiteren Einbruch des Stromverbrauchs nach den Sanierungsmaßnahmen und der 

Installation moderner Beleuchtungssteuerung und Lichttechnik.  

5ǳǊŎƘ ŘŜƴ αWŀƘǊƘǳƴŘŜǊǘ-{ƻƳƳŜǊά ƛƳ WŀƘǊ нлмп, aber auch den anschließend warmen Winter ist der 

Heizwärmebedarf stark eingebrochen. Im folgenden Jahr stieg der Heizwärmebedarf wieder auf den 

Vorjahreswert an.   

Durch den Umbau der Sporthalle wurde das Gesamtvolumen verändert, der Heizwärmebedarf hat 

sich dementsprechend angepasst. Ein neuer Gas-Brennwertkessel wurde installiert, die Heizlast 

wurde auf die vorhandenen Heizkreise verteilt. Die Vorlauftemperaturen wurden entsprechend der 

Anforderungen für Spielfeld und Umkleide/Foyer-Bereich eingestellt und mit den hydraulisch 

angepassten Volumenströmen versehen.  

Die Installation des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) im Dachbereich im Jahr 2017/2018 konnte 

den Heizwärmebedarf reduzieren, jedoch noch nicht das gewünschte Einsparpotential realisieren.  

Der Anstieg des Heizwärmebedarfs kann auf eine erhöhte Auslastung und Nutzung zurückzuführen 

sein. Durch eine erhöhte Nutzung verändern sich Parameter der rel. Luftfeuchte und der Temperatur.  

Eine Automatisierung im Bereich der Heizungstechnik regelt und steuert die Luftwechselzahl und 

kann sich auch in einem erhöhten Heizwärmebedarf äußern.  

Abbildung 10: Moderne Beleuchtungssteuerung und Lichttechnik (2017) 
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Durch die Auswertung des Strom- und Wärmebedarfs sollten nun weitere Maßnahmen in die Wege 

geleitet werden, um den DǊǳƴŘ ŘŜǎ αŜǊƘǀƘǘŜƴά Heizwärmebedarfs zu erörtern und Kosten 

einzusparen. Weitere Maßnahmen sind erforderlich. 

 

 

Abbildung 11: Energieverbrauch Strom und Heizwärmebedarf der Sporthalle [kWh] 

 

Abbildung 12: PV-Ertrag [kWh] Sporthalle nach Monaten 
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Abbildung 13: Jährlicher PV-Ertrag [kWh] der Sporthalle 
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Effizienzsteigerung im Bereich Liegenschaften und Straßenbeleuchtung 
 

Umrüstung auf LED-Leuchtmittel im Bereich der Straßenbeleuchtung 
 

 

Abbildung 14: Stromverbrauch Straßenbeleuchtung und CO2-Äquivalente 

 

Leichte Anstiege des Stromverbrauchs im Bereich Straßenbeleuchtung sind auf die weitere 

Erschließung von Straßen zurückzuführen. Im Jahr 2012 wurden erstmals LED-Lampen installiert, es 

wurden zunächst defekte Natrium-Dampflampen ersetzt. Durch den Ausbau der 

Straßenbeleuchtung, wie in den Jahren 2012/2013 und 2019/2020, bei einer gleichzeitigen 

Umrüstung auf eine effiziente LED-Beleuchtungstechnik, wird ein Stagnations-Effekt erreicht. 

Verdeutlicht wird dies in der Abbildung 14. 
 

 

 

Abbildung 15: Anzahl installierter Straßenleuchten pro Jahr 
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Abbildung 15 zeigt die Anzahl der (neu)installierten Straßenleuchten pro Jahr. Im aktuellen Jahr 2023, 

aber auch im Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass es zu einer Verdichtung der 

Beleuchtungssituation in einigen Quartieren kommt. Durch die Umstellung der Leuchtmittel von 

Natrium-Dampflampen zu LED-[ŀƳǇŜƴ ǿƛǊŘ ȊǿŀǊ ŘƛŜ α[ƛŎƘǘǾŜǊǎŎƘƳǳǘȊǳƴƎά ǊŜŘǳȊƛŜǊǘΣ ƧŜŘƻŎƘ 

verschlechtert sich auch die Ausleuchtung durch einen reduzierten Strahlwinkel. Dadurch wird es 

allgemein dunkler. Um diesen Effekt umzukehren, wird der Abstand der einzelnen Leuchten 

reduziert, dadurch steigt die Leuchtenanzahl und damit der Energieverbrauch wieder etwas an.  

 

Abbildung 16: Bezeichnung Leuchtmittel und Leistung 

Abbildung 16 zeigt den bisherigen Bestand der Straßenbeleuchtungsmittel in Einhausen und 

potentielle Ersatzleuchtmittel mit den reduzierten, jedoch effizienteren Leuchtmittel-Leistungen. 

 

Die nachfolgende Abbildung 17 bildet die einzelnen Leuchtmittel und ihre Standorte im Geo-

Informations-System (GIS) ab. Erkennbar sind die einzelnen Straßenzüge und auch mögliche 

Quartiere, in denen die Leuchtmittel getauscht werden können.  
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Abbildung 17: Auszug GIS Leuchtentypen aus dem Jahr 2023 in Einhausen 
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Beschlüsse der kommunalen Gremien 
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Abbildung 18Υ .ŜǎŎƘƭǳǎǎŦŀǎǎǳƴƎ ȊǳƳ .ŜƛǘǊƛǘǘ ȊǳƳ .ǸƴŘƴƛǎ IŜǎǎŜƴ ŀƪǘƛǾΥ α5ƛŜ YƭƛƳŀ-YƻƳƳǳƴŜƴά 
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Abbildung 19: Beitrittserklärung Gemeinde Einhausen ς .ǸƴŘƴƛǎ αIŜǎǎŜƴ ŀƪǘƛǾΥ 5ƛŜ YƭƛƳŀ-YƻƳƳǳƴŜƴά 
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Abbildung 20: Charta αHessen aktiv: Die Klima-Kommunenά 
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Abbildung 21: Beschluss der Maßnahmen des Klimaaktionsplans mit Rangfolge (siehe Abb. 22) 
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 21 

 

Abbildung 22: Klimaaktionsplan der Gemeinde Einhausen 
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Abbildung 23: Maßnahmendatenbank mit Priorisierung 
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Grundlagen der Energiewirtschaft und Status Quo 
Zunächst werden einige Grundlagen im Bereich der Energiewirtschaft erklärt. Dies soll dazu dienen, 

um im weiteren Verlauf die Zusammenhänge von Verbräuchen und deren Entwicklungen zu erklären. 

Einflussfaktoren des Verbrauchs, aber auch einige Definitionen zu den verschiedenen Bilanzierungs-

Systematiken werden kurz umrissen und in Gesamtzusammenhang gebracht.  

Die Grundlagen sollen dazu dienen, die Begriffe der Energie und des Strommix in 

energiewirtschaftlichem Umfeld zu bestimmen und im weiteren Verlauf des Berichts eingliedern zu 

können. Der Börsenstrompreis wird anhand des Merit-Order-Effektes hergeleitet, Bestandteile des 

Preises kurz umrissen und abgebildet. Ebenso werden weitere Einflussfaktoren auf die Bilanzierung 

erklärt und in Zusammenhang mit den vorliegenden Daten gebracht. 

 

Der energiewirtschaftliche Begriff der Energie 

 

Abbildung 24: Energieträger und deren Energiezustände (Energie-experten.org; 2023) 

In der Energiewirtschaft wird der Begriff Energie durch Umwandlungen unterteilt und definiert. 

Primärenergie bezieht sich auf natürliche Ressourcen, die direkt in der Natur vorkommen und noch 

nicht in andere Formen umgewandelt oder verarbeitet wurden. Es handelt sich um die 

grundlegenden Energiequellen, die zur Erzeugung verschiedener Energieformen verwendet werden 

können. 

Beispiele für Primärenergieträger sind fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas, erneuerbare 

Energieträger wie Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft und Biomasse, aber auch Holz, sowie 

Kernbrennstoffe wie Uran. Diese Rohstoffe dienen als Ausgangspunkt für die Energiegewinnung und 

müssen in verschiedenen Prozessen oder Anlagen in nutzbare Formen umgewandelt werden, bevor 

sie für verschiedene Zwecke genutzt werden können, z.B. zur Stromerzeugung, Wärmeerzeugung 

oder im Verkehrssektor. 

Primärenergie ist daher der Ausgangspunkt für die Energieversorgung und bildet die Grundlage für 

die Erzeugung von Sekundärenergie, die in den verschiedenen Sektoren der Wirtschaft und des 

täglichen Lebens genutzt wird. Sekundärenergieträger sind fossile Brennstoffe, die durch einen 

Umwandlungsprozess verarbeitet oder raffiniert wurden, sowie Holz, dass in Pellets oder 

Holzhackschnitzel verarbeitet wurde, um so besser transportiert werden zu können. Durch 

auftretende Umwandlungsverluste geht ein Teil der nutzbaren Energiemenge durch die Verarbeitung 

verloren (bspw. Verpressen und Trocknen der Pellets).  
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Sekundärenergie ist die Energie, die nach dem Umwandlungsprozess noch im Sekundärenergieträger 

vorhanden ist. 

Endenergie ist die Energie, die freigesetzt wird, wenn der Stoff verbrennt, jedoch noch nicht am 

Nutz- oder Einsatzort verwendet wird (Flamme im Brenner der Heizung).  

Erst die Nutzenergie kann durch einen wiederholten Umwandlungsprozess in Form von Raumwärme, 

Licht oder elektrischer Energie, etc. am Bestimmungsort verwendet werden.  

Der Strommix in Deutschland 

 

Abbildung 25: Strommix in Deutschland am 12. Februar 2023 (Destatis; 2023) 

Der Strommix in Deutschland beschreibt die Zusammensetzung der deutschen Stromerzeugung aus 

den jeweiligen Energieträgern. Anteilig tragen verschiedene Energieträger, mit ihren 

unterschiedlichen CO2-Emissionsfaktoren, zu einem CO2-Äquivalent (CO2-äq/kWh) des gesamten 

Strommix in Deutschland bei.  
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Die wichtigsten Bestandteile des deutschen Strommixes waren in den ersten Halbjahren der Jahr 

2023 und 2023 wie folgt: 

 

Abbildung 26: Stromeinspeisung konventioneller und erneuerbarer Energieträger - Jahre 2022 und 2023 (Destatis; 2023) 

Es ist wichtig anzumerken, dass der genaue Anteil jedes Energiequellentyps im Strommix jedes Jahr 

unterschiedlich sein kann. Abhängig von der Brutto-Erzeugungsleistung der einzelnen Stromquellen 

werden deren CO2-Emissionen bilanziert und in einen Gesamtzusammenhang gesetzt, so sinkt der 

CO2-Emissionsfaktor des Strommix bei einem Anstieg der solaren Erzeugung (gelbe Bereiche) und 

steigt bei vermehrter Nutzung von Braun-/ und Steinkohle zu Stromerzeugung. 
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CO2-Äquivalente der verschiedenen Energieträger und Strom 
Grundlegend ist für die Betrachtung der spezifischen CO2-Emissionen zu unterscheiden, ob der 

Brennstoffeinsatz für die Erzeugung von Endenergie oder Nutzenergie eingesetzt wird. Führt die 

Verbrennung zur direkten Nutzung von Wärmeenergie (Raumheizung) oder dient der Brennstoff zur 

Stromerzeugung durch die Umwandlung von Wasser in Dampf? Der Brennstoffausnutzungsgrad sinkt 

bei der Stromerzeugung. Weitergehend verringern Leitungs- und Umwandlungsverluste den 

Wirkungsgrad.  

 

Abbildung 27: Emissionsfaktoren fossiler Brennstoffe (UBA; 2023) 

Erdöl: Etwa 650-950 g CO2-äq/kWh, abhängig von der Art des verwendeten Öls und wie es verbrannt 

wird. Schweres Heizöl hat tendenziell höhere CO2-Emissionen als leichtes Heizöl oder Diesel. 

Pellets: Die CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde (kWh) Pellets hängen von verschiedenen Faktoren 

ab, wie der Zusammensetzung der Pellets, dem Verbrennungsprozess und der Effizienz des 

Heizsystems. Es gibt jedoch eine allgemeine Schätzung, die oft verwendet wird. Im Durchschnitt wird 

angenommen, dass der CO2-Ausstoß bei der Verbrennung von Pellets etwa 180 g CO2-äq/kWh 

beträgt. Dieser Wert berücksichtigt den direkten CO2-Ausstoß während der Verbrennung und 

Faktoren wie die Freisetzung von Methan während der Pelletproduktion. 

Holz: Im Durchschnitt wird angenommen, dass der CO2-Ausstoß bei der Verbrennung von Holz etwa 

30-35 g CO2-äq/kWh beträgt. Dieser Wert berücksichtigt den direkten CO2-Ausstoß während der 

Verbrennung. 

Erneuerbare Energien: Solarenergie und Windenergie haben im Allgemeinen sehr niedrige CO2-

Äquivalente, da sie keine direkten CO2-Emissionen während des Betriebs erzeugen. Biomasse kann 

CO2-neutral sein, wenn sie aus nachhaltigen Quellen stammt, aber die genauen CO2-Emissionen 

variieren je nach Biomasseart und Verbrennungstechnologie. 

Strom: Die durchschnittlichen CO2-Emissionen für Strom im Jahr 2020 in Deutschland betrugen etwa 

380 Gramm CO2 pro erzeugter Kilowattstunde (g CO2/kWh). Diese Zahl basiert auf Daten des 

Umweltbundesamtes (UBA) und umfasst den gesamten deutschen Strommix. 

Darüber hinaus sollte berücksichtig werden, dass diese Werte nur Richtwerte sind und je nach 

spezifischem Kontext und Region variieren können. Weiterhin sind verschiedene Faktoren wie 

Effizienz der Energieumwandlung, Transportverluste und andere Umweltauswirkungen ebenfalls 

berücksichtigen, um ein umfassendes Bild der Nachhaltigkeit verschiedener Energieträger zu 

erhalten. 
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Betrachtung der Vorkettenemissionen 
Neben der reinen Umwandlung von Primärenergieträgern in Strom können auch die einzelnen 

Vorkettenemissionen der Energieträger berücksichtigt werden. Alle auftretenden Emissionen entlang 

der Wertschöpfungskette werden berücksichtigt und bilanziert. Bei der Vorkettenbetrachtung 

werden alle Verluste, angefangen bei etwaigen diffusen Undichtigkeiten bei der Förderung, über den 

Leitungsverlust beim Transport, sowie dem Einsatz von Hilfsenergie, bis hin zum Recycling, 

berücksichtigt. 

 

Abbildung 28: Spezifische THG-Emissionen des deutschen Strommixes (UBA; 2023) 

Redispatch und Einspeisemanagement 
Wird zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Strom benötigt, als erzeugt werden kann, so muss dieser 

entweder teuer aus dem Ausland bezogen oder die Kraftwerksleistung muss kurzfristig hochgefahren 

werden. Ziel ist es die Netzstabilität bei 50 Hz dauerhaft aufrecht zu erhalten. 

Ist dagegen die Erzeugungsleistung höher als der Eigenverbrauch, so wird Energie an das Ausland 

ǾŜǊƪŀǳŦǘ ƻŘŜǊ αŀōƎŜƎŜōŜƴάΦ 5ŀ ŘŜǊ ǳƳƭƛŜƎŜƴŘŜ ±ŜǊōǳƴŘ ȊŜƴǘǊŀƭŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜǊ 

Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) nicht immer Strom benötigt, muss dieser kostenpflichtig 

αŀōƎŜƎŜōŜƴά ǿŜǊŘŜƴΦ ¦Ƴ ŘŜƴ ƪƻǎǘŜƴƛƴǘŜƴǎƛǾŜƴ ±ŜǊƪŀǳŦ Ȋǳ ǊŜŘǳȊƛŜǊŜƴΣ ǿƛǊŘ Ŝƛƴ Redispatch in den 

Erzeugungsleistungen vorgenommen. Dies bedeutet, dass fossile Kraftwerke in ihrer 

Erzeugungsleistung reduziert werden. Dabei steigen der eigene Wartungsaufwand und Verschleiß. 

Durch das An- und Abfahren der Leistung werden mechanische Bauteile belastet, die nach 

Einsatzzeiten oder Zyklen getauscht werden müssen. Ein wirtschaftlicher Betrieb wird in weiten 

Bereichen durch ein An- und Abfahren der Leistung verhindert. Der Redispatch beeinflusst indirekt 

auch die Merit-Order und damit den Börsenstrompreis.  

Durch das Einspeisemanagement (auch Einsman oder Eisman genannt) wird durch eine vom 

Netzbetreiber vorgenommene Abregelung von Strom aus Erneuerbaren Energien, sowie der KWK- 

und Grubengasanlagen vorgenommen. Diese Zwangsabregelung der Einspeisung wird notwendig, 
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wenn einzelne Abschnitte eines Verteil- oder Übertragungsnetzes überlastet sind und infolgedessen 

die Versorgungsicherheit bedroht ist.  

Durch einen verstärkten Einsatz von Hausspeichern oder der Eigenerzeugung mittels Stecker-Solar-

Geräten kann eine Verschiebung der Lastenkurve erzeugt werden. Eine aufkommende Bereitschaft 

und Wirtschaftlichkeit durch eine Eigenerzeugung kann eine Abregelung der Erneuerbaren Energien 

teilweise verhindern. Bei großen geografischen Unterschieden in der Erzeugungsleistung, bspw. im 

Norden durch die Windkraft und in südlichen Regionen eher durch die Photovoltaik, liegt der 

Leistungsausbau der Übertragungsnetzbetreiber im Fokus.  

Merit-Order-Effekt  
Der Merit-Order-Effekt bezeichnet die Anordnung der am Stromhandelsmarkt (Börse) verfügbaren 

Kraftwerksleistung nach steigenden Grenzkosten. Dabei sind die Grenzkosten die Kosten, die bei der 

Produktion einer weiteren Mengeneinheit (MWh) eines Produktes (in diesem Falle Strom) entstehen.  

 

Abbildung 29: Merit-Order-Effekt (PV-Magazin; 2023) 

Am günstigsten in der Erzeugung einer weiteren Mega-Wattstunde sind die Stromquellen 

Photovoltaik, Wasserkraft, Windenergie und Kernenergie, gefolgt von Braunkohle, Steinkohle und 

dann Biogas. Bei den Grenzkosten spielen Faktoren wie der Wirkungsgrad des Kraftwerks, 

Brennstoffkosten oder Personalkosten eine maßgebliche Rolle und bestimmen die 

Einsatzreihenfolge. Die Fixkosten der Kraftwerke werden nicht berücksichtigt. 

Es besteht ein Einspeisevorrang der Erneuerbaren Energien, erst danach werden so lange Kraftwerke 

zugeschaltet, bis die Nachfrage komplett gedeckt wird. Das letzte noch benötigte Kraftwerk 

bestimmt mit seinen Grenzkosten den Markt(räumungs)preis. Spitzenlastkraftwerke werden zur 

Glättung des Angebots verwendet und können innerhalb von Sekunden oder Minuten die 

Erzeugungsleistung reduzieren oder erhöhen. Gasturbinen, Pumpspeicher-, 

Druckluftspeicherkraftwerke oder auch virtuelle Kraftwerke können die Netzstabilität sicherstellen 

und werden als Spitzenlastkraftwerke eingesetzt.   

Kritiker bemängeln, dass der Marktpreis, auch bei sehr großen Erzeugungsmengen aus erneuerbaren 

Energien, durch die Grenzkosten des letzten (fossilen) Kraftwerks bestimmt wird (siehe Abbildung). 
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Strompreis  

Strompreis-Zusammensetzung 
Der Strompreis, der vom Kunden an den Lieferanten bezahlt wird, setzt sich aus mehreren 

Bestandteilen zusammen: 

¶ Kosten für die Strombeschaffung (Erzeugung oder Einkauf), Vertrieb und Gewinnmarge 

¶ Steuern, diese beinhalten die Umsatz- und Stromsteuer 

¶ Nettonetzentgelt inklusive Abrechnung (Netznutzungsentgelt) 

¶ Messstellenbetrieb (für Mess- und Steuereinrichtungen), Ablesung und Inkasso 

¶ Abgaben und Umlagen, diese Umlagen beinhalten die Konzessionsabgabe sowie die Umlage 

nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). Die Umlage nach §19 der Strom-

Netzentgeltverordnung, die Offshore-Netzumlage, sowie die Umlage für abschaltbare Lasten 

Strompreisentwicklung Deutschland Haushalte 

 

Abbildung 30: Strompreisentwicklung für Haushalte (BDEW; 2023) 

Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte liegt zu Jahresbeginn 2023 um 20 Prozent höher als 

im 2. Halbjahr 2022 und beträgt nun durchschnittlich 48,12 ct/kWh (2. Hj. 2022: 40,07 ct/kWh; 

Grundpreis anteilig für einen Verbrauch von 3.500 kWh/a enthalten). 

Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung: Die Kosten für Beschaffung und Vertrieb sind zu 

Jahresbeginn 2023 aufgrund der im vergangenen Jahr stark angestiegenen Energiepreise im 

Großhandel und langfristiger Beschaffung im Voraus bei Haushaltstarifen durchschnittlich um 

nochmals 25 Prozent gestiegen (+5,2 Ct/kWh) gegenüber dem 2. Halbjahr 2022. Dagegen ist die EEG-

Umlage ab dem 1. Juli 2022 entfallen und hat für Entlastungen bei den Haushalten gesorgt.  

Durch die hohen Verbraucherpreise werden Einspareffekte hervorgerufen. Die zeitliche Verwendung 

von Stromverbrauchern wird reglementiert oder gar vermieden. Effiziente Geräte substituieren alte 

und ineffiziente Verbraucher und sorgen für ein Umdenken. Einkommensstärkere Haushalte können 

sich effizientere Geräte leisten, Haushalte an der unteren Einkommensgrenze reduzieren ihren 

Verbrauch durch Verzicht.  
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Kurzfristige Anhebung der StromNEV-Umlage (§19 StromNEV) für das Jahr 2024 
 

Die Übertragungsnetzbetreiber gleichen durch die § 19 StromNEV-Umlage die entgangenen Erlöse 

aus, die durch vergünstigte Netzentgelte im Rahmen der Sonderformen der Netznutzung entstehen. 

Die Übertragungsnetzbetreiber sind dazu verpflichtet, bis zum 25. Oktober eines Jahres die Höhe der 

§ 19 StromNEV-Umlage für das Folgejahr zu veröffentlichen. Diese wurde für das Jahr 2024 bisher 

mit 0,403 ct/kWh veranschlagt.  

 

Der nach dem 25. Oktober 2023 bekanntgegebene Entfall des Zuschusses des Bundes zu den 

Übertragungsnetzentgelten in Höhe von 5,5 Mrd. Euro lässt diese über das bisher kalkulierte Maß 

steigen. Folglich muss ein größerer Betrag ausgeglichen werden, für die die ursprünglich angesetzte 

Höhe der genannten Umlage nicht mehr ausreicht.  

 

Der zusätzliche Liquiditätsbedarf wird auf Basis einer Abfrage repräsentativer und besonders 

betroffener Verteilnetzbetreiber von den Übertragungsnetzbetreibern auf etwa 0,6 Mrd. Euro 

beziffert. Dieser macht in der aktuellen Berechnung der Übertragungsnetzbetreiber eine Anhebung 

der genannten Umlage um etwa 60 Prozent erforderlich. Daher wird die § 19 StromNEV-Umlage für 

das Jahr 2024 auf 0,643 Ct/kWh gesetzt. 

 

Auch wenn eine nachträgliche Anhebung der § 19 StromNEV-Umlage im Jahr 2024 eine zusätzliche 

finanzielle Belastung für die Stromkunden darstellt, ist sie aus Sicht der Bundesnetzagentur 

notwendig und sachgerecht, um den zusätzlichen unvorhersehbaren Liquiditätsbedarf der 

Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber zur Abwicklung der § 19 StromNEV-Umlage zu 

decken und um Nachholeffekte auf die Umlage im Jahr 2026 zu vermeiden. 

Bestimmte Letztverbraucher haben die Möglichkeit, vom örtlichen Netzbetreiber niedrigere 
individuelle Netzentgelte zu erhalten (§ 19 Stromnetzentgeltverordnung). 

Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) müssen den örtlichen Netzbetreibern die durch diese 
niedrigeren Entgelte entgangenen Erlöse erstatten. Die ÜNB gleichen die Zahlungen für diese 
entgangenen Erlöse untereinander aus und errechnen einen Aufschlag auf die Netzentgelte, der als 
Umlage auf alle Letztverbraucher umgelegt wird.  

Die Vorschriften zu individuellen Netzentgelten privilegieren Letztverbraucher, die aufgrund ihres 
besonderen Verbrauchsverhaltens einen individuellen Beitrag zur Senkung bzw. Vermeidung von 
Netzkosten erbringen. Dabei wird zwischen atypischen und stromintensiven Netznutzern 
unterschieden:  

- Atypische Netznutzung liegt vor, wenn die Spitzenlast in lastschwache Nebenzeiten verlagert 
wird. 

- Stromintensive Nutzer zeichnen sich durch einen gleichmäßigen und dauerhaft hohen 
Strombezug aus. 

Nachdem es ς zuletzt im Oktober 2015 und April 2016 ς Gerichtsentscheidungen gab, die die 
Grundlage für die Umlagen nach § 19 StromNEV in Zweifel gezogen haben, hat der Deutsche 
Bundestag am 23. Juni 2016 ein Gesetz verabschiedet, das eine gesicherte Ermächtigungsgrundlage 
für die Umlage herstellt. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass daher die Umlage rechtmäßig 
erhoben wird und wurde. 
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Strompreisbremse 
Die Strompreisbremse galt für alle Stromkundinnen und Stromkunden ab Januar 2023. Die 

Entlastungsbeträge für Januar und Februar werden von den Stromversorgern im März 2023 mit 

ausgezahlt. 

Der Strompreis wurde für private Verbraucher sowie kleine Unternehmen bei 40 Cent pro 

Kilowattstunde gedeckelt. Dies galt für den Basisbedarf von 80 Prozent des historischen Verbrauchs ς 

in der Regel gemessen am Vorjahr. Nur für den übrigen Verbrauch, der darüber hinausgeht, musste 

der reguläre Marktpreis gezahlt werden. 

Für mittlere und große Unternehmen mit mehr als 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch lag der 

Deckel bei 13 Cent (Netto-Arbeitspreis) für 70 Prozent des historischen Verbrauchs ς in der Regel 

gemessen am Vorjahr. Für den darüber liegenden Verbrauch zahlten die Unternehmen auch den 

regulären Marktpreis. 

Die Strompreisbremse endete am 1.1.2024 

Gaspreisbremse 
Die Gas- und Wärmepreisbremsen startete ab dem März 2023 und umfasst ebenfalls rückwirkend die 

Monate Januar und Februar. 

Für private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 1,5 Millionen 

Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr sowie für Vereine betrug der Gaspreispreisdeckel 12 Cent pro 

Kilowattstunde. Für Fernwärme betrug der gedeckelte Preis 9,5 Cent je Kilowattstunde. Dieser 

gedeckelte, niedrigere Preis galt für ein Kontingent von 80 Prozent des im September 2022 

prognostizierten Jahresverbrauchs. Für den restlichen Verbrauch musste der normale Marktpreis 

gezahlt werden.  

Eine befristete Gaspreisbremse sollte ebenfalls der von den hohen Preisen betroffenen Industrie 

dabei helfen, Produktion und Beschäftigung zu sichern. Hier wurde ab Januar 2023 der Netto-

Arbeitspreis für die Kilowattstunde auf 7 Cent gedeckelt ς für 70 Prozent das Gas-Verbrauchs. Auch 

hier galt: Für den übrigen Verbrauch zahlten die Unternehmen den regulären Marktpreis. 

Die Gaspreisbremse endete am 1.1.2024. 
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Einflussfaktoren der Bilanzierung und zukünftige Entwicklung 

Corona  
Lockdown in vielen Bereichen der Industrie und dem Bereich der Dienstleistung. Der erste Corona-

Lockdown wurde am 16. März 2020 beschlossen und trat am 22. März in Kraft, er endete am 4. Mai 

2020.  

5ŜǊ α[ƻŎƪŘƻǿƴ [ƛƎƘǘά ǘǊŀǘ ŀō ŘŜƳ нΦ bƻǾŜƳōŜǊ 2020 in Kraft und wurde durch den zweiten Corona-

Lockdown am 16. Dezember abgelöst. Er endete am 4. März 2021 mit der stufenweisen Lockerung 

ǳƴŘ ƎƛƴƎ ƛƴ ŘƛŜΣ ŀō ŘŜƳ ноΦ !ǇǊƛƭ ōƛǎ ȊǳƳ олΦ Wǳƴƛ ƎŜƭǘŜƴŘŜΣ α.ǳƴŘŜǎƴƻǘōǊŜƳǎŜά ǸōŜǊΦ 

Durch die Lockdowns wurden private Zusammenkünfte reglementiert, der Einzelhandel bis auf 

Weiteres komplett geschlossen. Je nach Betrieb wurden Arbeitgeber und Arbeitnehmer dazu 

aufgefordert, zu Hause zu bleiben und im Homeoffice zu arbeiten.  

Die Strom- und Energieverbräuche wurden dadurch beeinflusst und wirken sich auf die jährlichen 

THG-Emissionen aus.   

Homeoffice 
Eine Veränderung in den Verbräuchen der Sektoren GHD, Industrie, sowie private Haushalte sind 

durch die Homeoffice(-pflicht) erkennbar. Die Verbräuche der Sektoren GHD und Industrie sind 

gesunken, dagegen ist der Strom- und Energieverbrauch privater Haushalte gestiegen. 

Durch Skaleneffekte industrieller Großanlagen in der Heizungstechnik stiegen THG-Emissionen bei 

vermehrter Nutzung von Homeoffice weiter an. Größere Heizungsanlagen verbrauchen, bezogen auf 

die benötigte Endenergie (Nutzenergie) bei identischer Fläche, weniger Primärenergie zum Heizen als 

kleine Heizungsanlagen.  

 

Abbildung 31: Anteil Erwerbstätiger im Homeoffice für Deutschland (Destatis; 2022) 

Corona-bedingt wurden viele Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt und übten ihre Tätigkeiten von 

zu Hause aus. Dadurch stieg der Heizwärmebedarf, aber auch der Stromverbrauch im Jahr 2020 an.  

Veränderte geopolitische Rahmenbedingungen 
!Ƴ нпΦ CŜōǊǳŀǊ нлнн ŦŀƴŘ ŘŜǊ ǊǳǎǎƛǎŎƘŜ «ōŜǊŦŀƭƭ ŀǳŦ ŘƛŜ ¦ƪǊŀƛƴŜ ǳƴŘ ŜƛƴŜ α½ŜƛǘŜƴǿŜƴŘŜά ǎǘŀǘǘΦ 5ǳǊŎƘ 

die daraus folgenden Sanktionen wurde der Import von Öl, Gas und Kohle aus Russland drastisch 

gesenkt oder eingestellt. Das Kohleembargo gegen Russland trat im August 2022 in Kraft. Ein 

Ölembargo beschränkte sich auf Öl-Lieferungen über den Seeweg, die leitungsgebundenen Importe 

blieben vorerst unberührt. Am 5. Februar 2023 trat das Einfuhrverbot und die Preisobergrenze für 

russische Erdölerzeugnisse in Kraft. Bereits im Juni reduzierte Russland den Export nach Deutschland. 
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Nach einer kurzen Wiederanlaufphase wurde der Export am 10. September 2022 komplett 

eingestellt. Am 26. September wurden durch mehrere Detonationen die Pipelines αNord Stream 1ά 

und Strang A von αNord Stream 2ά zerstört1 (Pfeil). Der Transport von Erdgas nach Deutschland in 

den Pipelines ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr möglich. 

 

Abbildung 32: Gasimporte aus Russland 2022 (Statista; 2023) 

 

 

Abbildung 33: Gaspreise-Entwicklung im Großhandel (Quelle: BNetzA, EEX; 2023) 

 
1 5ƛŜ ǳƳƎŀƴƎǎǎǇǊŀŎƘƭƛŎƘ ŀƭǎ αbƻǊŘ {ǘǊŜŀƳά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜ tƛǇŜƭƛƴŜ ōŜǎǘŜƘǘ ŀǳǎ ŘŜƴ ¦ƴǘŜǊǿŀǎǎŜǊ-tƛǇŜƭƛƴŜǎ αbƻǊŘ 
{ǘǊŜŀƳ мά ǳƴŘ αbƻǊŘ {ǘǊŜŀƳ нάΦ .ŜƛŘŜ tƛǇŜƭƛƴŜǎ ōŜǎǘŜƘŜƴ ƧŜǿŜƛƭǎ ŀǳǎ ȊǿŜƛ {ǘǊŅƴƎŜƴΦ !ƭƭŜ ǾƛŜǊ tƛǇŜƭƛƴŜǎ 
befördern Erdgas von Russland nach Deutschland. 
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Durch die anhaltend hohe Nachfrage und weiter abfallende Versorgungssicherheit im Bereich Erdgas, 

stiegen die Preise im dritten Quartal des Jahres 2022 enorm an. Durch Spekulation wurden die 

Endkundenpreise weiter in die Höhe getrieben. Erst ab März 2023 wurde eine leichte Entspannung 

auf dem Markt erkennbar.   

 

Abbildung 34: Entwicklung der Gaspreise (ct/kWh) für den Endkunden (BDEW; 2023) 

Veränderte nationale politische Rahmenbedingungen 
Politische Rahmenbedingungen, wie beispielsweise der Ausstieg aus der Kernenergie bis zum 15. 

!ǇǊƛƭ нлно ƻŘŜǊ ŘŜǊ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘŜ !ǳǎōŀǳ ŘŜǊ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ 9ƴŜǊƎƛŜƴ όαhǎǘŜǊǇŀƪŜǘά ŀƳ тΦтΦнлннύΣ 

verändern grundlegend die Zusammensetzung des deutschen Strommix. Durch das Inkrafttreten des 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) wurden Bauherren bereits im Jahr 2018 

erstmals dazu verpflichtet, für die Versorgung ihrer Neubauten erneuerbare Energien vorzusehen. 

Seit November 2020 ist diese Pflicht im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgeschrieben. 

Im GEG werden nicht nur diejenigen erneuerbaren Energien und Technologien definiert, mit denen 

sich die Pflicht erfüllen lässt, sondern diesen auch Primärenergiefaktoren (PEF) zugeordnet. Je 

niedriger der PEF des eingesetzten Energieträgers, desto eher erreicht der Bauherr die KfW-

Effizienzhausstandards. 

Technologiewandel 
Durch neue Technologien im Bereich der Heizungstechnik und energetischen der Dämmmaßnahmen 

werden alte Ölheizungen oder Gasthermen durch neue Luft-Luft-Wärmepumpen und Luft-Wasser-

Wärmepumpen substituiert. Der Verbrauch an Primärenergieträgern wie Öl, Gas, Kohle und Holz 

nimmt ab, dagegen steigt der Endenergiebedarf von Strom. Wärmepumpen werden neben dem 

Heizbetrieb auch zum Kühlen verwendet. Durch den Klimawandel wird der Strombedarf noch weiter 

steigen. Auch die Verwendung von Elektrofahrzeugen wirkt sich auf die THG-Bilanz und den 

Stromverbrauch aus. Das CO2-Äquivalent für Benzin liegt bei 264 g/kWh, ein Liter Benzin entspricht 

einem CO2-Äquivalent von 2.370 g. Ein Liter Diesel emittiert sogar 2.640 g CO2-Äquivalent oder 266 

g/kWh. 
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Bei der Verwendung von einer Kilowattstunde Strom wurden im Jahr 2022 durchschnittlich 420 

Gramm CO2 emittiert. Der aktuelle Strommix bestimmt die Menge an THG-Emissionen. Wird ein 

9ƭŜƪǘǊƻŦŀƘǊȊŜǳƎ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ Ƴƛǘ αƎǊǸƴŜƳά {ǘǊƻƳ ƎŜƭŀŘŜƴΣ ǎƻ ǿƛǊŘ ƪŜƛƴ /h2 emittiert und die 

Bilanzierung erfolgt treibhausgas-neutral.  

Im Jahr 2021 wurden laut Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie ca. 

653.000 Gasheizungen verbaut. Die Installation von Pelletheizungen stieg um 51 % auf 53.000 Stück. 

Die Anzahl der verbauten Wärmepumpen stieg um 28 % auf 154.000 und entspricht der Intention der 

Bundesregierung die Energiewende auch im Gebäudesektor voranzutreiben. Konventionelle 

Brennstoffe wie Erdgas und Heizöl sollen durch CO2-einsparende Alternativen ersetzt werden. Durch 

die hohen Preise und geringe Verfügbarkeit konnten nur verhältnismäßig wenige Haushalte mit 

erneuerbaren Technologien ausgestattet werden. Lieferschwierigkeiten wurden auch im Bereich 

Photovoltaik erkennbar ς und sind noch heute alltäglich. 

 

Abbildung 35: Neu installierte Heizungen in Deutschland (Bundesverband Deutscher Heizungsindustrie; 2022) 

Verbraucherpreisindizes für Deutschland (Inflation) 

 

Abbildung 36:Verbraucherpreisindizes/Inflation von Energie, Nahrungsmitteln und gesamt (Destatis; 2023) 

Jährliche auftretende Schwankungen der Inflation sind erkennbar und wiederholen sich saisonal. Ab 

Januar 2021 lag die Inflation im positiven Bereich und stieg ab Mai 2021 kontinuierlich an.  
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Durch den Anstieg der Verbraucherpreise werden unnötige Ausgaben eingestellt oder reduziert. Dies 

bezieht sich auch auf Energie- und Treibstoffverbräuche. 

Eine Reduktion im Wärme- und Stromverbrauch ist in den folgenden Diagrammen im Kapitel Gas- 

und Strombezug erkennbar.  

Fördermittel und Zuschuss-Modelle 
Durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG Einzelmaßnahmen) werden 

Einzelmaßnahmen zur Sanierung von Wohngebäuden (WG) und Nichtwohngebäuden (NWG) 

unterschiedlich gefördert. Dies führt zu deutlich differierenden Fördersätzen und damit auch zu einer 

Veränderung des Heizungsbestands im Bundesgebiet, aber auch in den Kommunen. Wie auch am 

Beispiel Einhausen steigt die Anzahl der installierten Luft-Wasser- und Luft-Luft- Wärmepumpen an. 

Die verwendete Endenergie hierfür ist Strom, dieser wird aber bisher in den wenigsten Fällen 

komplett von den Wärmepumpenbesitzern erzeugt. Somit muss die restliche Energie, nachts und an 

Tagen mit geringem solaren Ertrag, durch einen Netzbezug ausgeglichen werden. Die THG-

Emissionen des Netzbezuges werden durch den aktuellen Strommix bestimmt und beeinflussen die 

Bilanzierung des kommunalen Energieverbrauchs.  

Die neuen Fördermittelsätze gelten ab dem 15.8.2022 und haben Einfluss auf aktuelle 

Effizienzmaßnahmen. 

 

Abbildung 37: Förderübersicht: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BAFA; 2023) 
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Förderprogramme: 

Wegfall der Umsatzsteuer für PV-Anlagen 
Durch das Jahressteuergesetz 2022 (BStBl. I 2023 S. 7) hat der Gesetzgeber einen neuen Absatz 3 in § 

12 Umsatzsteuergesetz (UStG) angefügt. Nach § 12 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 UStG ermäßigt sich die 

Steuer auf 0 Prozent für die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer 

Photovoltaikanlage. Eingeschlossen sind dabei die für den Betrieb einer Photovoltaikanlage 

wesentlichen Komponenten und die Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten 

Strom zu speichern. Dies gilt, sofern die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von 

Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl 

dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. 

Mit dem beschlossenen Maßnahmenbündel werden steuerliche bürokratische Hürden bei der 

Installation und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden abgebaut. § 12 Absatz 3 UStG 

ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten.2 

 

Förderprogramm des BMWK zur Erzeugung von Solarstrom an Wohngebäuden und dessen 

Nutzung für Elektroautos 
Am 26. September 2023 wurde das Förderprogramm KfW 442 gestartet. Aufgrund des enormen 

Interesses und der hohen Nachfrage sind die gewährten Haushaltsmittel in Höhe von 300 Millionen 

Euro bereits nach wenigen Stunden ausgeschöpft.  

Die dazu benötigten Anträge konnten bei der staatlichen Förderbank KfW eingereicht werden, der 

maximale Zuschuss pro Projekt betruƎ млΦнлл ϵΦ Für das Jahr 2024 sind weitere 200 Millionen Euro in 

den Haushalt eingestellt worden. Mit dem Programm sollen private Wohngebäude mit 

Ladeinfrastruktur, also Ladestationen, Solarstromanlagen und Speichern ausgestattet werden. 

Antragsberechtigte mussten im Besitz eines E-Fahrzeug sein. 

Die Summe von 10.200 Euro konnte den Angaben zufolge nur erhalten, wer den Akku seines 

CŀƘǊȊŜǳƎǎ ŀǳŎƘ ȊǳƳ 9ƴǘƭŀŘŜƴ ŦǊŜƛƎƛōǘΦ hƘƴŜ ŘƛŜǎŜ ±ŀǊƛŀƴǘŜ ƭƛŜƎǘ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊƘǀŎƘǎǘōŜǘǊŀƎ ōŜƛ фΦслл ϵΦ 
3 

Durch den Wegfall der Gelder auf dem Klima- und Transformationsfonds wird es eine vorher 

angedachte Förderrunde im Jahr 2024 nicht geben. (Stand 13.02.2024) 

 

 

 

 

 
2 Bundesministerium für Finanzen, C!v α¦ƳǎŀǘȊǎǘŜǳŜǊƭƛŎƘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ !ǳǎōŀǳǎ Ǿƻƴ 
tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜƴά; 2023. 
3 Bergsträßer Anzeiger, 4.9.2023 
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Abbildung 38: Entwicklung Endenergieverbrauch privater Haushalte (AG Energiebilanzen; 09/2022) 

Im Bereich des Endenergieverbrauchs ist zu erkennen, dass der Endenergieträger Braun- und 

Steinkohle bis zum Jahr 2020 fast vollständig entfallen ist. Ebenfalls kann man ab dem Jahr 1990 

erkennen, dass sich der Mineralölverbrauch privater Haushalte annähernd halbiert hat. Aufgrund von 

Aspekten im Bereich der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität, werden bestehende Heizungsanlagen 

mit Ölbrennwerttechnik nicht sofort abgeschaltet, sondern werden bis zur Grenzwertüberschreitung 

der Emissionen betrieben. 

Durch die Verwendung effizienter Beleuchtungs- und Haustechnik konnte der Stromverbrauch in 

diesem Bereich gesenkt werden. Durch den Einsatz von E-Fahrzeugen blieb der Gesamtverbrauch 

von Strom jedoch annähernd gleich. Experten gehen von einem zukünftigen Anstieg in den Bereichen 

Erneuerbare Wärme und Strom aus. 

Mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (Update vom 14. Juni 2023) plant die Bundesregierung 

eine umfangreiche Modernisierungsoffensive. Ab dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neu 

eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. Weiter soll es keine 

sofortige Austauschpflicht für bestehende Heizungen geben. Jedoch gibt es eine Obergrenze, denn 

ab 2045 dürfen keine Heizungen eingebaut werden, die mit fossilen Brennstoffen, fossilem Erdgas 

oder Heizöl betrieben werden. (Im parlamentarischen Verfahren ist mit weiteren Änderungen zu 

rechnen) 
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Geförderte Direktvermarkung / Marktprämienmodell 

Direktvermarktung (DV) von Erneuerbaren Energien 
Durch die am 5. Mai 2023 veröffentlichte Photovoltaik-Strategie des BMWK mit den ausgearbeiteten 

αIŀƴŘƭǳƴƎǎŦŜƭŘŜǊƴ ǳƴŘ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ōŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǘŜƴ !ǳǎōŀǳ ŘŜǊ tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪά soll die 

Möglichkeit der Direktvermarktung (DV) für kleinere Anlagen erleichtert werden. So sollen die 

gesetzlichen Anforderungen an die Technik, die von Kleinanlagen in der DV vorzuhalten ist, 

abgesenkt werden. Die Direktvermarktung bietet die Möglichkeit alle Erneuerbaren Energien zu 

vermarkten. 

Vereinfacht gesagt, gibt es bisher zwei Modelle eine Vergütung für eigenerzeugten PV-Strom zu 

erhalten: Das Modell der EEG-Vergütung, bei der der Erzeuger zu jeder Zeit eine festgelegte 

Vergütung (Einspeisevergütung) für seine erzeugte Energiemenge bekommt. Die Höhe der Vergütung 

ist dabei auf 20 Jahre festgelegt und ist wie in AbbƛƭŘǳƴƎ αCǀŘŜǊǎŅǘȊŜ ŘŜǊ 99D-±ŜǊƎǸǘǳƴƎά gestaffelt.  

Das zweite Modell ist das des Marktprämien- /Direktvermarktungsmodell. Es setzt sich zusammen 

aus dem Marktwert-Solar (MW-Solar) oder auch Marktpreis genannt, der Marktprämie und der in 

der Marktprämie enthaltenen Managementprämie. Die Vergütung des Marktpreises wird durch den 

Direktvermarkter geleistet, die Marktprämie und die Managementprämie werden vom 

Verteilnetzbetreiber (VNB) entlohnt.  

Die Direktvermarktung ermöglicht es die erzeugten Energiemengen aus Erneuerbaren Energien am 

europäischen Spotmarkt (EPEX) zu verkaufen (unter Beihilfe von Direktvermarktungsunternehmen). 

Für Energieerzeuger deren Anlage die installierte Leistung von 100 kW überschreitet, ist es 

verpflichtend an der Direktvermarktung teilzunehmen.   

Für kleine Anlagen war es in der Vergangenheit aufgrund der Komplexität schlichtweg nicht rentabel, 

am EPEX zu Börsenstrompreisen zu verkaufen. Durch Skalen- und Lerneffekte sinken nun die 

Erzeugungspreise für kleine Anlagen unter 100 kWpeak, dabei steigt die Rentabilität, auch in der 

Direktvermarktung zu vertreiben.  

 

Abbildung 39: Fördersätze der EEG-Vergütung (Bundesnetzagentur; 2024) 
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Abbildung 40: Anzulegende Werte - Marktprämie (Bundesnetzagentur; 2024) 

 

Ein Direktvermarkter (externer Dienstleister) mit Handelslizenz fasst verschiedene Erzeuger zu 

virtuellen Kraftwerken zusammen und handelt deren erzeugte Energie zu aktuellen Marktpreisen am 

EPEX. Anders als bei der EEG-Vergütung wird keine langfristig festgelegte Vergütung gezahlt, 

stattdessen reagiert der Marktpreis auf die volatile Erzeugungs- und Nachfragemenge. 

Über den Marktwert (Börsenstrompreis) hinaus erhalten die Erzeuger in der geförderten 

Direktvermarktung einen Mindestpreis in Form einer sogenannten Marktprämie. Die Höhe der 

Marktprämie wird über Ausschreibungen im Wettbewerb ermittelt. Dabei erhält der Anbieter den 

Zuschlag, der bereit ist für die niedrigste Marktprämie die erneuerbare Energie zu erzeugen. Die 

Marktprämie ist dabei gleitend, sie sinkt also, wenn der am Markt zu erzielende Strompreis steigt. 

Steigt der Marktwert hoch genug, so sinkt die Marktprämie auf null, dabei gehen die Mehrerlöse an 

den Stromerzeuger. Wie aus den beiden vorhergehenden Abbildungen hervorgeht, erhält der 

Erzeuger bei der Direktvermarktung nach gefördertem Marktprämienmodell eine 0,4 Ct/kWh 

erhöhte Erlös gegenüber der EEG-Vergütung. Dies dient dem Anreiz in die aufwändigere 

Direktvermarktung zu gehen und gibt dem Erzeuger Sicherheit. Die nachfolgende Abbildung 

αaŀǊƪǘǇǊŅƳƛŜƴƳƻŘŜƭƭ ƛƴ ŘŜǊ 5ƛǊŜƪǘǾŜǊƳŀǊƪǘǳƴƎά zeigt den Vergleich zwischen dem EEG-Modell und 

dem Marktprämienmodell. Auf der rechten Seite, blau dargestellt, ist der Verkaufserlös 

(anzulegender Wert oder Börsenstrompreis). Er setzt sich zusammen aus dem Marktwert-Solar (MW-

Solar) und dem Ist dieser unterhalb der EEG-Vergütung, so wird eine Marktprämie gezahlt, diese 

zahlt der Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber. In der geförderten Direktvermarktung wird pro 

erzeugte Kilowattstunde aus Erneuerbaren Energien ein Bonus von 0,4 Ct bezahlt 

(Managementprämie). 
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Abbildung 41: Marktprämienmodell in der Direktvermarktung (Albwerk.de; 2023) 

Veränderte Rahmenbedingungen wie etwa durch die Entwicklung des Strompreises lassen die 

Direktvermarktung seit dem Jahr 2022 immer attraktiver werden.  

  



 

 42 

Das Direktvermarktungs-Modell für Einhausen 
Das Direktvermarktungs-Modell unterstützt die Zielsetzung ς wenn möglich - die Klimaneutralität 

bestenfalls schon bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Der damit verbundene Ausbau der PV-Leistung 

bringt eine ansteigende Energiemenge, die mit der Priorität auf einen verstärkten Eigenverbrauch 

auch vermarktet werden kann. Durch die anfallenden variablen Kosten (nach Erlös und 

Vermarktung), sowie für die höhere Grundgebühr im Vergleich zur EEG-Vergütung, ist die 

Rentabilität der Direktvermarktung erst nach einer bestimmten Energiemenge gegeben. Je höher die 

erzeugte Energiemenge, desto höher ist die Gewichtung des anzulegenden Wertes.  

Eine Erhöhung der Autarkie- und Eigenverbrauchsquote wird mit geeigneten Stromspeicher-

Systemen realisiert, dabei würde ein Einspeisemanagement die Energiemengen verwalten. Das 

Einspeisemanagement steuert ein wirtschaftliches Einspeisen in Zeiten von hohen 

Börsenstrompreisen. Über geeignete Schnittstellen (API4) können Informationen ausgetauscht 

werden, um in Echtzeit Erträge zu maximieren und das Stromnetz entlasten, im Vordergrund steht 

jedoch die Sicherstellung des eigenen Verbrauchs und die Minimierung der Treibhausgas-Emissionen. 

Einspeisevorgänge in das Stromnetz werden unterbunden, wenn über das API ein niedriger 

Börsenstrompreis vorhergesagt wird.5  

Das Energiespeicher-System sollte neben der wirtschaftlichen Eigenversorgung in der Nacht auch 

eine zusätzliche Erweiterungsmöglichkeit besitzen, um das Modell des Strom-Bilanzkreises zu 

ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴΦ α«ōŜǊǎŎƘǸǎǎƛƎŜǊά {ǘǊƻƳ ƪŀƴƴ vorgehalten werden und in der Nacht zu günstigen 

Konditionen eingespeist oder bei Bedarf im jeweiligen Verbrauchsobjekt bilanziert werden. Vorrangig 

sollte der Überschuss in den Eigenbedarf fließen. Über die Eigenbedarfsdeckung hinaus soll der 

Strom über das Einspeisemanagement verwaltet werden. Durch veröffentlichte Lastprofile können 

täglich angepasste Regeln die Einspeisung verwalten und steuern. Neben dem EEG-Vergütungspreis 

müssen Einspeise- und Entladeverluste berücksichtigt werden.  

Um eine entsprechende Wirtschaftlichkeit zu erzielen, sollte die Entladeleistung der Batterie so 

gewählt werden, dass innerhalb von vier bis fünf Stunden die gesamte Batteriekapazität entladen 

werden kann.  

  

 
4 API: Application Programming Interface 
5 Über verschiedene Portale ist bereits der Börsenstrompreis für den kommenden Tag bis 12 Uhr einzusehen.  
www.netztransparenz.de/eeg/marktpraemie/spotmarktpreis 
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Entwicklung des (Börsen-)Strompreises bis zur Gegenwart 
Das Vergütungsmodell der Direktvermarktung existiert bereits seit dem Jahr 2012 und wurde 2009 

erstmals im §17 des Erneuerbaren-Energien-Gesetz eingeführt und in den Jahren 2012, 2014 und 

2017 novelliert.  

Das deutsche Strompreisniveau verlief in den Jahren 2017 bis 2020 annähernd konstant. Im Jahr 

2021 hat sich der Strompreis im Vergleich zum Jahr 2020 bereits verdreifacht. Im Folgejahr hat sich 

das Strompreisniveau nochmal mehr als verdoppelt. Im Jahr 2022 lag der Preis der Grundlast (base 

load6ύ ǎƻƳƛǘ ōŜƛ нор ϵκa²ƘΣ ŘŜǊ tǊŜƛǎ ŘŜǊ {ǇƛǘȊŜƴƭŀǎǘ όǇŜŀƪ ƭƻŀŘ7ύ ōŜƛ нст ϵκa²Ƙ ǳƴŘ ŘŜǊ tǊŜƛǎ ŘŜǊ 

Schwachlast (offpeak load8ύ ōŜƛ нму ϵκa²ƘΦ  

 

 

Abbildung 42: Entwicklung Base-, Peak- und Offpeak-Preis EPEX Spot (Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.; 2023) 

 

Abbildung 43: Strom- und Brennstoffpreise inkl. CO2 im Jahr 2022 (Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.; 2023) 

 
6 Durchschnittlicher Preis der Grundlast = base load 
7 Durchschnittlicher Preis an den Werktagen Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr; peak load = Spitzenlast 
8 Durchschnittlicher Preis aller Stunden, die nicht im Peak sind; offpeak load = Schwachlast 
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Der starke Anstieg der Strompreise, der schon im vierten Quartal 2021 begann hat sich im Jahr 2022 

durch politische Einflüsse noch einmal verschärft. Genau wie im vierten Quartal des Jahres 2021 

erklärt sich der Strompreisanstieg im Jahr 2022 durch den Anstieg des Gaspreises. Durch die Merit-

Order und den preisbestimmenden Einfluss der Gaskraftwerke als letzte zuzuschaltenden Kraftwerke 

zur Nachfragedeckung, führt eine Verteuerung des Gaspreises direkt zum Anstieg des Strompreises. 

Der Corona-Nachholeffekt und die damit verbundene, erhöhte globale Nachfrage Ende 2021 führte 

zu einem Anstieg des Gaspreises. Gering ausgelastete Unternehmen haben ihre Produktion in der 

Nach-Corona-Zeit wieder hochgefahren, um den Verzug in der Produktion auszugleichen und der 

Nachfrage zu entsprechen.  

Der saisonale Einfluss des Winters, sowie geringe Gasspeicherfüllstände führten mit verminderten 

Liefermengen ab Kriegsbeginn zu vermehrten Preisspekulationen, das Resultat war ein erneuter 

Anstieg des Gaspreises. Bereits am 5. März 2022 kam es zu einem Peak des Gaspreises bei ca. 220 

ϵκa²Ƙ ό!ōōƛƭŘǳƴƎ α{ǘǊƻƳ- ǳƴŘ .ǊŜƴƴǎǘƻŦŦǇǊŜƛǎŜά gelber Peak). Die früheren Preise aus den Jahren 

2019/2020 haben sich damit fast verzehnfacht. Die hier erwähnten Preise sind durchschnittliche 

Tagespreise, die in Abbildung α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ .ŀǎŜ- Peak- und Offpeakpreis EPEX-{Ǉƻǘά abgebildete 

Preise sind vereinheitlicht und die in den Morgenstunden und der Feierabendzeit auftretende 

Spitzen nicht berücksichtigt. 

In den Folgemonaten wurden mehrfach die Gasliefermengen gedrosselt und letztlich Anfang 

{ŜǇǘŜƳōŜǊ нлнн ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ŜƛƴƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 9ƛƴ ŘŀǊŀǳǎ ǊŜǎǳƭǘƛŜǊŜƴŘŜǊ tŜŀƪ Ǿƻƴ омс ϵκa²Ƙ ŦǸƘǊǘŜ Ȋǳ 

den höchsten Strompreisen des Jahres 2022. Einsparmaßnahmen der Deutschen Bundesregierung 

und ein Füllen der Gasspeicher führte zu einer Stabilisierung des Gas- und Strompreises im Frühjahr 

2023.  

Durchweg erkennbar sind in den Monaten von Juli bis August, in den Mittagsstunden, geringe oder 

teils negative Strompreise. Zurückzuführen ist dies auf den positiven, preisdämpfenden Einfluss der 

PV-Energie (Abbildung α{ǘǊƻƳǇǊŜƛǎŜ ŀƳ 5ŀȅ-Ahead-aŀǊƪǘά).  
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Abbildung 44: Strompreise am Day-Ahead-Markt und Intraday im Jahr 2022 (EPEX Spot; 2023) 

 

Abbildung 45: Sportmarktpreise EPEX Spot vom 2.9.2022 (Netztransparenz.de; 2023) 

Abbildung 44 zeigt die Spotmarktpreise des EPEX Spot beispielhaft vom 2.9.2023. Erkennbar sind 

Preise für den Strombezug, aber in der DV erzielbare Erlöse, im Bereich von ca. 25 Ct/kWh bis über 

55 Ct/kWh.  
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Direktvermarktung in der Zukunft - Strompreisbildung 
Die Entwicklung der Direktvermarktung in der Zukunft hängt von den Faktoren der Stromerzeugung 

und des Stromverbrauchs ab. Um eine Netzstabilität zu gewährleisten, müssen beide Faktoren in 

Einklang gebracht werden, dazu können Marktanreize und Preisimpulse geschaffen werden, um den 

Verbrauch zu senken oder in Tageszeiten zu verschieben, in denen ein Überangebot an Energie 

vorhanden ist.  

Schwerpunkte im Energieverbrauch nehmen die Sektoren Verkehr und Elektromobilität, der 

Heizungssektor mit der Wärmepumpen-Technologie, sowie die Klimaerwärmung und der Einsatz von 

Klimaanlagen, ein.  

Jedoch darf nicht nur der Verbrauch in Betracht gezogen werden, auch die Erzeugung, Speicherung 

und Einspeisung von Erneuerbaren Energien nimmt bereits jetzt einen signifikanten Einfluss auf die 

Direktvermarktung und deren Wirtschaftlichkeit ein. 

Auch das Konzept des Demand-Side-Management (DSM) und die Erstellung von Smart-Grids wird in 

Zukunft darauf abzielen den Energieverbrauch von Verbrauchern flexibler zu gestalten und mögliche 

Lastspitzen im Stromnetz zu reduzieren. 

Elektrofahrzeuge (BEVs) 
Die Bundesregierung will mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis zum Jahr 2030 auf 

Deutschlands Straßen bringen. Bisher sind rund eine Million Elektrofahrzeuge angemeldet, dabei 

fördert die Bundesregierung ab dem 1.1.2023 mit der reformierten Förderrichtlinie für den 

Umweltbonus den Erwerb reiner Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge.  

 

Abbildung 46: Neuzulassungen und Bestand von Elektrofahrzeugen incl. Plug-in Hybriden (KBA; Dez 2021) 

Vorgehende Abbildung zeigt den rapiden Anstieg der von der Bundesregierung prognostizierten 

Zulassungszahlen bis zum Jahr 2030 und somit auch den Energiebedarf durch die Ladevorgänge. 
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Am 1.1.2021 befanden sich 588.944 Fahrzeuge mit elektrischer Antriebstechnik (Plug-In Hybride P-

HEV, sowie reine Elektroautos BEV) auf deutschen Straßen. Im Jahr 2021 wurden nach 

Hochrechnungen weitere 690.222 Fahrzeuge zugelassen, sodass im Jahr 2022 insgesamt 1.151.249 

Elektrofahrzeuge gemeldet wurden. Die abgebildeten Daten beinhalten Neuzulassungen, sowie 

stillgelegte Fahrzeuge nach Werten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). 

Entscheidend für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge ist auch der beschleunigte Ausbau einer 

flächendeckenden und bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur. Das Ziel der Bundesregierung ist es eine 

Million öffentlich und diskriminierungsfrei zugänglicher Ladepunkte bis zum Jahr 2030 zu schaffen. 

 

 

Abbildung 47: Anteil der Neuzulassungen von vollelektrischen PKW (ariadneprojekt.de; 11/2023) 

Vorhergehende Abbildung zeigt die aktuellen und erwarteten Neuzulassungen - auf Grundlage der 

Ariadne ς Szenarien. Die Entwicklung seit 2019 zeigt ein Anstieg der Neuzulassungen im Zielkorridor 

der Szenarien. Der Indikator zeigt den Anteil der Neuzulassungen von vollelektrischen Pkw in einem 

Jahr. Vollelektrische Pkw umfassen Pkw, die ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben 

werden, also batterieelektrische Pkw (BEV) und Brennstoffzellen-Pkw (FCEV). 

Bereits im Jahr 2030 wird der Anteil der Neuzulassungen vollelektrischer PKWs auf dem PWK-Markt 

erwartet, dies ist das konservative Szenario. Progressiverer Szenarien erwarten bereits Anteile der 

Neuzulassungen von vollelektrischen PKW bei annähernd 100%.9  

Prognosen und Studien hinsichtlich der Neuzulassung sollten in weiteren Bereich ς wie dem Aufbau 

der Ladeinfrastruktur und deren Planung ς berücksichtigt, und nicht vernachlässigt, werden.  

Es bestehen weiterhin Ängste zu unzureichenden Reichweiten (Reichweitenangst) und 

Befürchtungen einer zahlenmäßig zu geringer Anzahl von Ladepunkten.  

 
9 Ariadneprojekt.de Kopernikus-Projekt Ariadne ς Strategien und Politikinstrumente erforschen für die 
effektiven Klimaschutz. Ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.  
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Wärmepumpen 
Für den Ausbau der Wärmepumpen stellt das BMWK unter Minister Robert Habeck das Ziel auf, ab 

dem Jahr 2024 jährlich mindestens 500.000 Wärmepumpen in Gebäuden einzubauen und möglichst 

jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben (BMWK, 

αCŀƘǊǇƭŀƴ ŦǸǊ нлно ȊǳƳ ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴƘƻŎƘƭŀǳŦάύΦ 

 

 

Abbildung 48: Absatzzahlen von Wärmepumpen pro Jahr (ariadneprojekt.de; 11/2023) 

Die Abbildung zeigt die absolut abgesetzte Zahl von Wärmepumpen pro Jahr. Nicht enthalten sind 

darin Wärmepumpen für Prozesswärme in der Industrie sowie Großwärmepumpen für die 

Fernwärmebereitstellung. Erkennbar ist ein kleiner Szenarienkorridor zwischen dem Leitmodell 

α¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ-aƛȄά ǳƴŘ ŘŜƳ aƻŘŜƭƭ α9ƴŜǊƎƛŜǎƻǳǾŜǊŅƴƛǘŅǘά, dort sehen die Ersteller der Studie den 

Absatz von Wärmepumpen im Zeitraum zwischen 2024 und 2030. Das Ziel der Bundesregierung liegt 

um etwa 250.000 Einheiten unter diesem Korridor - bei 500.000 Wärmepumpen im Jahr 2025. Die 

Erwartungshaltung hinsichtlich der Entwicklung liegt bei den Autoren viel positiver, als bei der 

Bundesregierung. Genaue Werte können aufgrund von geopolitischen Entwicklungen und Problemen 

in der supply chain erst nach Jahresabschluss festgestellt oder geschätzt werden. 

Die historische Entwicklung des Wärmepumpenabsatzes zeigt jedoch, dass die Technologie am 

Anfang der Marktdurchdringung ist. Während der Absatz im Neubau im Jahr 2022 bei rund 50% lag, 

machen Wärmepumpen am Gebäudebestand im Jahr 2022 nur rund 3% aus (BDEW, 2022), 

insgesamt liegt der Anteil von Wärmepumpen damit bei nur 25-30% aller Heizungsinstallationen. 

Wie auch die erwartete Entwicklung bei den vollelektrischen Fahrzeugen sollte auch der geplante 

Absatzmarkt von Wärmepumpen im Neubau und Gebäudebestand berücksichtigt werden.  
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Klimaanlagen 
Weiter wird durch den Klimawandel auch der Bedarf an Klimaanlagen gesteigert und damit der 

Stromverbrauch weiter erhöht werden. Zwar werden durch das Voranschreiten der Technologie die 

Effizienzgrade steigen, jedoch wird der Energieverbrauch dadurch auch nicht sinken (teilweise 

Rebound-Effekte etc.)  

Der Einsatz von Batteriespeichern nimmt einen immer größeren Stellenwert ein, wie die folgende 

Abbildung zeigt: 

 

Abbildung 49: Anzahl der Batteriespeicher in den Jahren 2014 bis 2021(Fraunhofer ISE, MaStR; 2022) 

Die Anzahl der installierten Batteriespeicher ist von ca. 4.000 auf über 132.000 aktive Systeme 

innerhalb von nur sieben Jahren angestiegen.10 

 

Abbildung 50: Lastganglinie (Standardlastprofil H0) im Winterhalbjahr Strom-Haushaltskunden (Wikipedia.de; 2023) 

Der durchschnittliche elektrische Energieverbrauch einer Wärmepumpe ermittelt sich aus dem 

Heizwärmebedarf und der Jahresarbeitszahl der dafür eingesetzten Wärmepumpe.  

 
10 Relative Anteile verschiedener Kapazitätskategorien von Batteriespeichern am Anlagenzubau ς Datenbasis 
des MaStR (Stand 31.01.2022) 
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Durch die unterschiedlichen Gebäudebestände bestehen unterschiedliche Heizwärmebedarfe. 

Häuser mit niedriger energetischer Isolation zur Außenluft besitzen einen höheren Heizwärmebedarf 

als moderne Neubauten. Die wirtschaftliche Nutzung einer Wärmepumpe ist bei Neubauten 

rentabler als in Altbauten, jedoch ist deren Verwendung nicht ausgeschlossen. 

Der durchschnittliche elektrische Energieverbrauch lässt sich schwer ermitteln. Für die Baujahre bis 

1977 wird ein jährlicher Energiebedarf von ca. 32.000 kWh angenommen. Bei Verwendung einer 

Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3-3,5 beträgt der elektrische Energieverbrauch 

zwischen 10.666 kWh und 9.142 kWh/a. Die beheizte Wohnfläche wird mit 160 m² angenommen. Für 

Häuser bis 2002 werden 16.000 kWh veranschlagt, die JAZ steigt hierbei erfahrungsgemäß auf ca. 4-

4,5. Für diese Häuser werden zwischen 4.000 kWh und 3.555 kWh elektrische Arbeit angenommen. 

Für ein KfW 70 Effizienzhaus mit einem jährlichen Heizwärmebedarf von 9.600kWh (60 kWh/m²a), 

werden nur noch ca. 1.920 kWh elektrisch, bei einer JAZ von 5, benötigt.    

Für Reihenhäuser oder Mietwohnungen skaliert der Heizwärmebedarf den Quadratmetern 

entsprechend bei 120 m² und 83,2 m².  

 

Abbildung 51: Durchschnittlicher jährlicher Wärmebedarf zur Raumheizung (Stadtwerke Tübingen; 2022) 
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Abbildung 52: Verteilung der Wohngebäude nach Gebäudealter (Statista.de; 2023) 

  

Die Direktvermarktung besitzt nicht nur das Potential einer Lastverschiebung und somit einem 

dämpfenden Effekt für das Stromnetz, sie bietet durch die vorgehaltene Energie aus den 

Batteriespeichern auch ein Ertragspotential für Erneuerbare Energien. Durch die fallenden Preise der 

9ƴŜǊƎƛŜǎǇŜƛŎƘŜǊ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ǾŜǊƳŜƘǊǘŜ CƻǊǎŎƘǳƴƎ ƛƴ αƴŜǳŜά ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜƴΣ ǿƛŜ ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ wŜŘƻȄ-

Flow-Batterien oder neue Legierungen, kommt es zu Lern- und Skaleneffekten in der Batterietechnik.  

Demand-Side-Management (DSM) 
Demand-Side-Management oder auch Lastmanagement bezeichnet die Steuerung der 

Stromnachfrage ς vor allem in der Industrie ς durch das An- und Abschalten von Lasten durch 

Marktsignale. Marksignale können in diesem Fall auch Börsenpreise sein. Durch den geplanten 

Ausbau der Sektoren Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur und die Wärmewende mit der 

Unterstützung von Wärmepumpen, wird eine Nachfrage- und Lastverschiebung im Stromsektor 

stattfinden. Durch diese Nachfrageverschiebung in die späteren Abendstunden und in die Nacht 

hinein, wird die Versorgung durch die erneuerbaren Energien ς ohne etablierte Speichertechnologie -

schwieriger zu gestalten sein.  

Um dies zu umgehen, sollen Anreize geschaffen werden, um den Verbrauch und die Stromnachfrage 

so zu steuern, dass die Versorgungsicherheit gewährleistet wird. Durch variable Energiekosten und 

neue Erlösquellen könnte dies umsetzt werden. Verdeutlichen kann dies das Beispiel der Flugpreise 

während der Ferienzeit: Durch die enorme Nachfrage und nur ein geringes Angebot steigen die 

Preise während der Hauptreisezeit. In der Nebensaison können Reisende die hohen Flugpreise 

umgehen, wenn ein Überangebot an Flügen und nur eine geringe Sitzplatzauslastung vorhanden ist.  

Bislang gleichen die Kraftwerke mit ihrer Einsatzreihenfolge die Stromnachfrage mit einer erhöhten 

{ǘǊƻƳǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴ ŀǳǎΦ 5ƛŜǎ ƛǎǘ ǘŜǳŜǊ ǳƴŘ ǳƴǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘΣ ǿƛŜ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αaŜǊƛǘ-hǊŘŜǊά ǳƴŘ 

αwŜŘƛǎǇŀǘŎƘά ŜǊƭŅǳǘŜǊǘΦ 5ŀǎ tƻǘŜƴǘƛŀƭ ŘŜǎ 5ŜƳŀƴŘ-Side-Management liegt aktuell in der Industrie 

und Unternehmen mit hohen Stromverbräuchen. Durch die ansteigende Signifikanz der Sektoren 

Verkehr, Heizung und Klima verlagert sich der Fokus in der Zukunft auch in den privaten Bereich.  
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Lƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴǎǇƛŜƭ Ƴƛǘ α{ƳŀǊǘ-DǊƛŘǎά ǳƴŘ dem intelligenten Erzeugungs- und 

Verbrauchsmanagement können externe Impulse von Netzbetreibern oder 

Energieversorgungsunternehmen (EVUs) an die Verbraucher gegeben werden. Flexible Verbraucher 

und variable Lasten werden preislich unterstützt, starre Verbrauchsleistungen werden aktuell in 

einigen Bereichen der Industrie, GHD und Unternehmen preislich benachteiligt.  

In zukünftigen Szenarien werden Smart-Grids mit dem DSM, dem intelligenten Erzeugungs- und 

Verbrauchsmanagement, sowie der Direktvermarktung interagieren, um die Versorgungssicherheit 

der Deutschen Stromnetze weiter zu gewährleisten und wirtschaftliche Interessen abzubilden.   
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Smart-Grids 
Smart Grids sind intelligente Stromnetze, die modernste Technologien und Kommunikationsmittel 

nutzen, um den Energiefluss effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger zu gestalten. Im Gegensatz zu 

herkömmlichen Stromnetzen ermöglichen Smart Grids eine bidirektionale Kommunikation zwischen 

den Stromerzeugern, den Verbrauchern und den Netzinfrastrukturen. 

Die Rolle von Smart Grids in der Energiewirtschaft: 

¶ Integration erneuerbarer Energien: Smart Grids ermöglichen eine nahtlose Integration von 
dezentralen erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie in das Stromnetz. Sie 
können den Stromfluss überwachen und steuern, um Schwankungen im Stromangebot und -
bedarf auszugleichen. 

¶ Lastmanagement: Smart Grids ermöglichen eine effiziente Überwachung und Steuerung des 
Stromverbrauchs. Durch die Kommunikation zwischen dem Stromnetz und den intelligenten 
Geräten in Haushalten oder Unternehmen können Energieverbrauchsmuster analysiert und 
optimiert werden. Dadurch kann der Verbrauch zu Spitzenzeiten reduziert und eine bessere 
Auslastung des Stromnetzes erreicht werden. Beispielhaft wäre das Anschalten der 
Waschmaschine in den Nachtzeiten oder zu Zeiten von geringen Netzbelastungen zu nennen.  

¶ Energieeffizienz: Smart Grids bieten Echtzeitdaten über den Energieverbrauch und 
ermöglichen es den Verbrauchern, ihr Verhalten anzupassen und energieeffizienter zu 
handeln. Durch die Integration von Smart-Metering-Systemen können Verbraucher ihren 
Stromverbrauch überwachen und erhalten detaillierte Informationen über ihre 
Energiekosten. Dies fördert ein bewusstes Energieverhalten und trägt zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs bei. 

¶ Verbesserung der Netzstabilität und -sicherheit: Smart Grids ermöglichen eine 
kontinuierliche Überwachung des Stromnetzes, um Störungen und Engpässe frühzeitig zu 
erkennen. Durch die schnelle Erfassung und Analyse von Daten können Probleme schneller 
behoben und die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Stromnetzes verbessert werden. Durch 
eine effizientere Auslastung der Netze kann der Ausbau der Netze langsamer stattfinden, da 
Spitzenbelastungen vermieden und der Ausbau der Infrastruktur von Transformatorstationen 
wirtschaftlicher stattfinden kann.  

¶ Elektromobilität: Smart Grids spielen eine wichtige Rolle bei der Integration von 
Elektrofahrzeugen. Sie können die Ladeinfrastruktur überwachen und steuern, um eine 
gleichmäßige Verteilung der Ladevorgänge zu gewährleisten und die Belastung des 
Stromnetzes zu optimieren. 

Insgesamt tragen Smart Grids zur Transformation der traditionellen, zentralisierten Stromnetze in 

flexible und intelligente Energiesysteme bei. Sie ermöglichen eine effizientere Nutzung erneuerbarer 

Energien, fördern die Energieeffizienz und tragen zur Schaffung einer nachhaltigen Energiewirtschaft 

bei. 
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Ziel der Bundesregierung: Klimaneutralität bis zu Jahr 2045: 
 

 

Abbildung 53:Klimaneutralität 2045 - KN2045 (Prognos; 2021) 

Das Klimaschutzgesetz in Deutschland ist ein rechtlicher Rahmen, der darauf abzielt, die 

Treibhausgasemissionen des Landes zu reduzieren und die langfristigen Klimaschutzziele zu 

erreichen. Das Klimaschutzgesetz trat erstmals im Jahr 2019 in Kraft und wurde seitdem aktualisiert. 

Das Gesetz legt verbindliche Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen fest. Das 

Hauptziel besteht darin, bis zum Jahr 2045 eine Treibhausgasneutralität zu erreichen, was bedeutet, 

dass die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf null reduziert werden sollen. Zwischenziele 

werden für verschiedene Sektoren wie Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft 

festgelegt, um sicherzustellen, dass die Emissionsreduktionen schrittweise erfolgen. Als erstes 

Zwischenziel wurde das Jahr 2030 in Betracht gezogen. Bis zum Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen 

von 858 mio. t CO2-äq auf 438 mio. t CO2-äq reduziert werden (-65%).  

Das Klimaschutzgesetz sieht auch vor, dass Deutschland einen nationalen Klimaschutzplan erstellt, 

der Maßnahmen und Strategien zur Erreichung der Emissionsziele enthält. Der Plan muss regelmäßig 
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überarbeitet und aktualisiert werden, um den Fortschritt zu überwachen und bei Bedarf 

Anpassungen vorzunehmen. 

Darüber hinaus legt das Gesetz auch den Rahmen für ein Monitoring- und Berichtssystem fest, um 

die Fortschritte bei der Emissionsreduktion zu überwachen und die Einhaltung der Ziele 

sicherzustellen. Es sieht auch vor, dass Maßnahmen ergriffen werden, um Klimarisiken zu bewerten 

und anzugehen sowie Anpassungsmaßnahmen zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels 

umzusetzen. 

Für den Bereich der Gebäude /  private Haushalte sollte erwähnt werden, dass das für den 1.1.2024 

gefasste Ziel aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) im Jahr 2045 schon nicht mehr relevant sein 

ǿƛǊŘΦ αAb dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent 

Erneuerbarer Energie betrieben werden.ά  

Um das Ziel der vollkommenen Klimaneutralität der Bundesregierung bis zum Jahr 2045 zu erreichen, 

werden spätestens im Jahr 2045 keine hybriden Heizungssysteme mit fossilen Energieträgern mehr 

zugelassen oder betrieben werden. Im kommunalen Bestand sollte ein Umstieg auf 

Heizungssysteme, die mit 100% Erneuerbaren Energien betrieben werden, bereits zum Jahr 2045 

abgeschlossen sein.  

 

Rechtliche Verpflichtungen durch Bundes- und Landesgesetze 
Nach dem Hessischen Energiegesetz (HEG) - §9a Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen - 

sind ab dem 29. November 2024 auf bestehenden landeseigenen Gebäuden anteilig auf den 

Dachflächen des Gebäudes Photovoltaikanlagen zu installieren, wenn die Nutzfläche des Gebäudes 

mehr als 50 Quadratmeter beträgt. Bei landeseigenen Neu- und Erweiterungsbauten sind anteilig 

auf den Dachflächen des Gebäudes Photovoltaikanlagen zu installieren und zu betreiben, wenn die 

Nutzungsfläche des Gebäudes mehr als 50 Quadratmeter beträgt und nach dem 29. November 2023 

mit der Errichtung des Gebäudes begonnen wird. 

Bei Neubau eines für eine Photovoltaiknutzung geeigneten offenen landeseigenen Parkplatzes mit 

mehr als 35 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge besteht die Verpflichtung, über der Stellplatzfläche eine 

Photovoltaikanlage zu installieren und zu betreiben, wenn die im Baugenehmigungs-, 

Genehmigungsfreistellungs- oder Zustimmungsverfahren erforderlichen Bauvorlagen nach dem 29. 

November 2023 bei der zuständigen Behörde eingehen. 

Die Mindestgröße der Photovoltaikanlage, sowie weitere Einzelheiten regelt eine Richtlinie des für 

staatlichen Hochbau zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem Energierecht zuständigen 

Ministerium.  
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Kommunale Wärmeplanung und daraus resultierende Verpflichtungen 

Hessisches Energiegesetz (HEG) vom 21. November 2012 

Ab dem 29. November 2023 sind die Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern verpflichtet, zur Erreichung der Energie- und Klimaziele eine kommunale Wärmeplanung 
(KWP) zu entwickeln, fortlaufend zu aktualisieren und zu veröffentlichen. 

Ein kommunaler Wärmeplan hat Darlegungen zu folgenden Aspekten zu beinhalten: 

¶ Eine systematische und qualifizierte Bestandsanalyse 

¶ Eine Potenzialanalyse im Wärmebereich innerhalb und außerhalb der Gebäude 

¶ Ein klimaneutrales Szenario für das Jahr 2045 mit Zwischenzielen für das Jahr 2030 
 

Nach dem HEG wurde bereits am 21. November 2012 festgelegt, ab dem 29. November 2023 eine 

kommunale Wärmeplanung durchzuführen, die dabei helfen soll, zur Erreichung der Energie- und 

Klimaziele beizutragen.  

{ƻƴŘŜǊǾŜǊƳǀƎŜƴ αYƭƛƳŀ- ǳƴŘ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎŦƻƴŘǎά in Zusammenhang mit der KWP 
Als Finanzierungsinstrument soll der Klima- und Transformationsfonds (KTF)einen zentralen Beitrag 

zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele Deutschlands leisten. Für die Förderung der 

Energiewende, des Klimaschutzes und der Transformation sollen von 2024 bis 207 insgesamt 211,8 

Mrd. Euro zu Verfügung stehen.  

Der KTF ist ein wichtiges Instrument zur Finanzierung der Energiewende und des Klimaschutzes. Mit 

diesem Sondervermögen unterstützt die Bundesregierung insbesondere die energetische 

Gebäudesanierung, die Dekarbonisierung der Industrie sowie den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien, der Elektromobilität und der Ladeinfrastruktur. 

Auch der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft sowie ab 2024 die Förderung der Halbleiterproduktion 

werden zukünftig aus dem KTF gefördert. Die Halbleiterproduktion hat eine hohe Relevanz für 

klimaneutrale Technologien ς und damit für eine erfolgreiche Transformation der deutschen 

Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. 

Planungen für das Jahr 2024 und aktueller Stand 
Mit rund 57,6 Milliarden Euro liegen die geplanten Programmausgaben im Jahr 2024 um rund 21,6 

Milliarden Euro über den Soll-Ausgaben des Jahres 2023. Förderschwerpunkt ist der Gebäudebereich 

(Sanierung und Neubau) mit rund 18,9 Milliarden Euro. 

Vorgesehen sind außerdem rund 

¶ 12,6 Milliarden Euro für die EEG-Förderung, die seit dem 1. Juli 2022 vollständig aus 
Bundesmitteln finanziert wird, 

¶ 4,7 Milliarden Euro für die Weiterentwicklung der Elektromobilität inklusive des Ausbaus der 
Ladeinfrastruktur, 

¶ 4 Milliarden Euro für Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur, 
¶ 4 Milliarden Euro für die Förderung der Halbleiterproduktion, 
¶ 3,8 Milliarden Euro für den Aufbau der Wasserstoffindustrie, 
¶ 2,6 Milliarden Euro an Entlastungen für besonders energieintensive Unternehmen 

(Strompreiskompensation). 
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Urteil vom Verfassungsgericht Karlsruhe am 15.11.2023 

Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am Mittwoch, den 15.11.2023, entschieden, 
dass das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 mit der Schuldenregel des Grundgesetzes 
unvereinbar und daher nichtig ist. Mit dem Gesetz wurde eine im Bundeshaushalt 2021 ursprünglich 
als Reaktion auf die Corona-Pandemie vorgesehene, jedoch nicht benötigte Kreditermächtigung von 
сл aƛƭƭƛŀǊŘŜƴ 9ǳǊƻ ǊǸŎƪǿƛǊƪŜƴŘ ŀǳŦ ŘŜƴ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ α9ƴŜǊƎƛŜ- ǳƴŘ YƭƛƳŀŦƻƴŘǎά ό9YC), ein 
unselbstständiges Sondervermögen des Bundes, übertragen, um sie für künftige Haushaltsjahre 
nutzbar zu machen. Die Zuführung fand im Februar 2022 ς also rückwirkend ς für das abgeschlossene 
Haushaltsjahr 2021 statt. Der EKF wurde zwischenzeitlich in αYƭƛƳŀ- ǳƴŘ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎŦƻƴŘǎά όY¢Cύ 
umbenannt.  

Das Bundesverfassungsgericht argumentierte, der Nachtragshaushalt verstoße gegen die 
Ausnahmeregel der Schuldenbremse. Die Ampel-Regierung habe nicht schlüssig begründet, was die 
Corona-Krise, also der Grund für die in Notlagen erlaubte Kreditaufnahme, und die Klimaprogramme 
miteinander zu tun hätten. Außerdem könne man in Notlagen aufgenommene Kredite nicht einfach 
unbegrenzt weiternutzen, ohne dass sie auf die Schuldenbremse angerechnet würden. Und zuletzt: 
Der Beschluss sei zu spät gekommen. Ein Nachtragshaushalt müsse vor Jahresende beschlossen 
werden. 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Klimafreundliche Energie für neue Heizungen 
Ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben 
werden. In Neubaugebieten greift diese Regel direkt ab 1. Januar 2024. Für bestehende Gebäude und 
Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gibt es längere Übergangsfristen: In Großstädten (mehr 
als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) werden klimafreundliche Energien beim 
Heizungswechsel spätestens nach dem 30. Juni 2026 Pflicht. In kleineren Städten ist der Stichtag der 
30. Juni 2028. Gibt es in den Kommunen bereits vorab eine Entscheidung zur Gebietsausweisung für 
zum Beispiel ein Wärmenetz, die eine kommunale Wärmeplanung berücksichtigt, können frühere 
Fristen greifen. 

Funktionierende Öl- und Gasheizungen 
Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden. Dies gilt auch, wenn eine Heizung 
kaputt geht, aber noch repariert werden kann. Muss eine Erdgas- oder Ölheizung komplett 
ausgetauscht werden, weil sie nicht mehr repariert werden kann oder über 30 Jahre alt ist (bei einem 
Konstanttemperatur-Kessel), gibt es pragmatische Übergangslösungen und mehrjährige 
Übergangsfristen. In Härtefällen können Eigentümerinnen und Eigentümer von der Pflicht zum 
Erneuerbaren Heizen befreit werden. 
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Neue Öl- oder Gasheizungen 
Öl- oder Gasheizungen, die zwischen dem 1. Januar 2024 und bis zum Ablauf der Fristen für die 
Wärmeplanung eingebaut werden: 
 
Bis zum Ablauf der Fristen für die Wärmeplanung (30. Juni 2026 in Kommunen ab 100.000 
Einwohner, 30. Juni 2028 in Kommunen bis 100.000 Einwohner) dürfen weiterhin neue Heizungen 
eingebaut werden, die mit Öl oder Gas betrieben werden. Allerdings müssen diese ab 2029 einen 
wachsenden Anteil an Erneuerbaren Energien wie Biogas oder Wasserstoff nutzen: 
 

¶ Ab 2029: mindestens 15 Prozent 

¶ Ab 2035: mindestens 30 Prozent 

¶ Ab 2040: mindestens 60 Prozent 

¶ Ab 2045: 100 Prozent 
 
 

Öl- oder Gasheizungen, nach dem Ablauf der Fristen für die Wärmeplanung 
Auch dem Ablauf der Fristen für die Wärmeplanung in 2026 bzw. 2028 können (grundsätzlich) 
weiterhin Gaskessel eingebaut werden, wenn sie mit 65 Prozent grünen Gasen (Biomethan, oder 
grünem oder blauem11 Wasserstoff) betrieben werden. Wird auf der Grundlage der Wärmeplanung 
ein verbindlicher und von der Bundesnetzagentur genehmigter Fahrplan für den Ausbau oder die 
Umstellung eines bestehenden Gasnetzes auf Wasserstoff vorgelegt, und kann die Gasheizung auf 
100 Prozent Wasserstoff umgerüstet werden, kann die Gasheizung noch bis zur Umstellung des 
Gasnetzes auf Wasserstoff mit bis zu 100 Prozent fossilem Gas betrieben werden. Lässt sich der 
Anschluss an ein Wasserstoffnetz nicht wie geplant realisieren, muss innerhalb von drei Jahren auf 
eine Heizung umgerüstet werden, die mindestens zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien 
betrieben wird. 
 

Klimafreundliches Heizen ist möglich mit: 

¶ Anschluss an ein Wärmenetz  

¶ Wärmepumpe  

¶ Biomasseheizung  

¶ Stromdirektheizung (nur bei sehr energieeffizienten Gebäuden)  

¶ Heizung auf Basis von Solarthermie, wenn sie den Wärmebedarf vollständig deckt  

¶ Gas- oder Ölheizung, sofern mit erneuerbaren Brennstoffen betrieben  

¶ Hybridheizungen auf Basis von hauptsächlich Erneuerbaren Energien und anteilig fossilen 
Brennstoffen  

¶ Jede Kombination von Technologien, die mindestens 65 Prozent Erneuerbare Energie nutzt 
(mit rechnerischem Nachweis) 

 

  

 
11 Blauer Wasserstoff entsteht durch Dampfreformierung, dabei wird das entstehende CO2 unterirdisch 
gelagert. Carbon Capture and Storage (CCS) ist die Kohlstoffabscheidung und -speicherung. Dadurch gelangt 
der Kohlenstoff nicht in die Atmosphäre und ist damit klimaneutral. 
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RED III / Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
Das Europäische Parlament hat am 12.9.2023 mit deutlicher Mehrheit seine Zustimmung zur Novelle 

der europäischen Energiebare-Energien-Richtlinie (RED III) erteilt.  

Mit Artikel 1 Absatz 6 wird ein neuer Artikel 15a über die Einbeziehung erneuerbarer Energie sowie 

über grundlegende Maßnahmen zur Einbeziehung erneuerbarer Energien im Bereich der Wärme- 

und Kälteversorgung von Gebäuden eingeführt. Dieser neue Artikel enthält ein neues indikatives 

Unionsziel, bis 2030 einen Anteil von 49 % erneuerbarer Energien in Gebäuden zu erreichen, und 

ŜƛƴŜƴ ±ŜǊǿŜƛǎ ŀǳŦ ŘƛŜ ƴŜǳŜ .ŜƎǊƛŦŦǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ Ǿƻƴ αŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜǊ CŜǊƴǿŅǊƳŜ- und 

CŜǊƴƪŅƭǘŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎάΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘƛŜ bŜǳŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜŜffizienzrichtlinie aufgenommen wird; dies 

ist eine der Möglichkeiten, den Mindestanteil erneuerbarer Energien in neuen Gebäuden und 

Gebäuden, die größeren Renovierungen unterzogen werden, zu erreichen. Damit wird der Wortlaut 

der Absätze zu Gebäuden in Artikel 15 der RED II angepasst, um sie mit der Erreichung der 

indikativen Zielvorgaben für erneuerbare Energien zu verknüpfen, die Umstellung von 

Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen auf Energie aus erneuerbaren Quellen zu fördern und für 

Kohärenz mit der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu sorgen. 

5ƛŜǎ ōŜŘŜǳǘŜǘ ŜƛƴŜ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ōŜƛ ŘŜǊ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ Ǿƻƴ αIŜƛȊzŜƴǘǊŀƭŜƴά, die mit 

fossilen Energieträgern betrieben werden (sollen). Heizzentralen versorgen Wohngebiete und 

Quartiere mit Wärme/Kälte und können bei der Verwendung der KWK-Technologie gleichzeitig 

Strom erzeugen. Der Betrieb dieser Heizzentralen erfolgt fossil und mit der Verwendung von 

Wasserstoff in Aussicht gestellt. 

.Ŝƛ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǊ .ŀǳƎŜōƛŜǘŜ ǿƛŜ α²ƛƭōŜǊǎ L±ά ǳƴŘ αLƳ [ƛŎƘǘŜƴ CƭŜŎƪŜƴ LLά ist nach 

aktuellem Stand der Technik eine Nahwärmeversorgung, die durch ein BHKW sichergestellt wird, 

nahezu unrentabel. Die Auslegung eines BHKW nur auf eine Spitzenlastdeckung und eine fehlende 

Abnahmeverpflichtung bietet schlichtweg keine wirtschaftliche Sicherheit für den Betreiber oder die 

Gemeinde. Durch die notwendigen Tiefbaumaßnahmen, aber auch die benötigte Grundfläche zur 

Errichtung der Heiz-Zentrale entstehen enorme Kosten. Daneben sind Faktoren wie Gebäudelasten, 

Zugänge zur Wartung und Reparatur, Einbringungsmöglichkeiten, sowie der Schallschutz zu 

berücksichtigen (BImSchG12). Durch die selbstgesteckte Zielsetzung, wenn möglich, schon bis zum 

Jahr 2030 klimaneutral zu sein wird der Einsatz einer durch fossile Brennstoffe betriebene 

Heizzentrale kaum sinnvoll zu realisieren sein.  

Neben sinkenden Kosten für PV-Module13 und Energiespeichern14 fallen auch die Preise 

²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴΦ 5ƛŜ ¦ƴǎƛŎƘŜǊƘŜƛǘŜƴ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ D9D όαIŜƛȊǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊάύ ŦǸƘǊŜƴ zwischenzeitlich zu 

Unsicherheiten in der Bevölkerung und auf einen Ansturm auf bereits bestehende Heizungssysteme 

wie Gasthermen oder Ölheizungen. Dem kurzfristigen Anstieg in der Nachfrage von Wärmepumpen 

wurde durch ein Hochfahren von internationalen Produktionskapazitäten entgegengewirkt, dadurch 

sinken die Preise für Wärmepumpen-Heizungssysteme.  

Sinkende Preise in den Bereichen der PV-Anlagen, Energiespeichersysteme und Wärmepumpen 

sprechen für eine Wärmeversorgung in Neubaugebieten durch dezentrale Heizungslösungen.  

 

 
12 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
13 Nach pvXchange.com, 2023 
14 Solaranlagen-Portal.de, 2023 
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Abbildung 54: Preisentwicklung PV-Module (pvXchange.com; 2023) 

 

In vorhergehender Abbildung wir die Preisentwicklung von günstigen, marktüblichen und 

hocheffizienten Modulen verglichen und im zeitlichen Verlauf betrachtet. Durch geopolitische 

Ereignisse im Zusammenhang mit dem Anstieg der Öl- und Gaspreise ist die Nachfrage, und damit 

auch die weltweite Produktion, gestiegen. Dies hat zu einer Effizienzsteigerung der PV-Module, aber 

auch zu fallenden Preisen geführt. 

 

Abbildung 55: Trends der Preisentwicklung für PV-Module (pvXchange.com; 2023) 

Für niedrigpreisige PV-Module liegt der vergleichbare Preis für 1 kWpeak im Zeitraum des Juli 2023 bei 

ŎŀΦ мрл ϵ, im Vergleich zu hocheffizienten PV-Modulen der Standardgröße (M6-Wafer 1755 x 1038 

mm; M10-Wafer 1722 x 1134 mm) mit bis zu 440 WΣ ōŜƛ YƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ŎŀΦ онл ϵ ǇǊƻ ƪ²peak.  Seit Januar 

2023 sind die Preise durchschnittlich um ca. 20 % gefallen ς ein Ende ich derzeit nicht in Sicht. 

 




























































































































































































































































































